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Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX 
XXXX, mit dem das Bundestheaterpensions­
gesetz geändert wird (2. Bundestheater­
pensionsgesetz-Novelle - 2. BThPG-Nov.) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Burrdestheaterpensionsgesetz, BGBL 
Nr.159/1958, in der Fassung des Bundesge­
setzes BGBL Nr. 299/1959 wird wie folgt ge­
ändert: 

1. § 1 samt überschrift hat zu lauten: 

"Anwendungsbereich 

§ 1. (1) Dieses Bundesgesetz regelt die Pen­
sionsansprüche der in Vollbeschäftigung und 
ständiger Verwendung stehenden Bundesbe­
diensteten österreichischer Staatsbürgerschaft, 
deren Dienstverhältnis durch 

a) das Schauspielergesetz, BGBL Nr. 441/ 
1922, in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBL Nr. 108/1958 oder 

b) den Kollektivvertrag für das technische 
Personal der Bundestheater 

theatern durch mindestens sechs Monate 
eines Spieljahres vertragsmäßig zur Ver­
fügung stehen; 

c) bereits in einem Dienstverhältnis an den 
Bundestheatern tätig waren, auf das die 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes oder 
der Bundestheaterpensionsverordnung, 
BGBL Nr. 440/1922, in der jeweils gel­
tenden Fassung Anwendung gefunden 
haben, sofern dieses Dienstverhältnis, 
wenn auch unter geänderten Bedingun­
gen, aufrecht geblieben ist, für die Zeit 
ihrer tatsächlichen Wiederbeschäftigung an 
den Bundestheatern; 

d) bereits in zehn aufeinanderfolgenden J ah­
ren als Externisten im Sinne des Abs. 3 
lit. c mit einer Vertragsdauer von min­
destens zehn Monaten und in mehr als 
vier Rollen je Spieljahr an den Bundes­
theatern vertraglich verpflichtet waren, es 
sei denn, der Vertrag wurde für das elfte 
Spieljahr wegen Weigerung des Dienst­
nehmers, diesen überhaupt oder zu den 
bisherigen materiellen Bedingungen abzu­
schließen, nicht verlängert. 

- im folgenden Bundestheaterbedienstete ge- (3) Unbeschadet der Bestimmungen der 
nannt - geregelt ist, sowie ihrer Hinterbliebe- Abs. 1 und 2 findet dieses Bundesgesetz keine 
nen und Angehörigen. Anwendung auf 

(2) Als voll beschäftigt in ständiger Verwen- a) Arbeiter, die im provisorischen oder 
dung stehend gelten auch Bundestheaterbedien- dauernd provisorischen Dienstverhältnis 
stete, deren Dienstverhältnis durch das Schau- . stehen; 
spielergesetz geregelt ist (künstlerisches Perso- b) Bundestheaterbedienstete mit Gastspiel-
nal), wenn sie verträgen, das sind im Sinne dieses Bun-

a) ausschließlich gegen Auftrittshonorar ver- desgesetzes Mitglieder, bei denen die Vor-
pflichtet sind, ihre Verträge auf eine Ver- aussetzungen nach Abs. 2 lit. a oder lit. b 
tragsdauer von mindestens zehn Monaten nicht gegeben sind; 
eines Spieljahres abgeschlossen sind und 
eine Mindestzahl von 42 Auftritten, un­
abhängig von der Dauer der einzelnen 
Tätigkeitsabschnitte, garantiert ist; 

b) gegen Monatsbezug verpflichtet sind, ihre 
Verträge auf eine Vertragsdauer von min­
destens zehn Monaten eines Spieljahres 
abgeschlossen sind und sie den Bundes-

c) Externisten, das sind im Sinne dieses Bun­
desgesetzes nichtständige Mitglieder (Dar­
steller), die für nicht aus dem Kreise der 
ständigen Mitglieder (Darsteller) zu be­
setzende Fächer (Rollen) höchstens mit 
Einjahresvertrag für ein bis sechs Bühnen­
werke innerhalb eines Spieljahres ver­
pflichtet werden; 
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2 332 der Beilagen 

d) Angehörige von Zusatzchören; 
e) Tages(Abend)aushelfer; 
f) Komparsen und Statisten; 
g) Substituten; 
h) Volontäre; 
i) Angehörige des Publikumsdienstes; 
j) Aushilfsarbeitskräfte; 

k) Ballettschüler der Bundestheater; 
I) Lehrlinge der Bundestheater; 

m) Bundestheaterbedienstete, die in em 
öffentlich-rechtliches Dienstverhältnis zum 
Bund aufgenommen werden oder bei Be­
gründung des in den Abs. 1 und 2 um­
schriebenen Dienstverhältnisses bereits in 
einem solchen stehen, wenn ihnen aus 
diesem Anwartschaft auf Pensionsversor­
gung zusteht; dies gilt nicht, wenn der 
Dienstnehmer bei der Aufnahme in das 
öffentlich-rechtliche Dienstverhältnis bzw. 
b(fi Unterstellung unter dieses Bundesge­
setz auf Anwartschaft oder Anspruch auf 
Pensionsversorgung bzw. Emeritierungs­
bezüge aus dem öffentlich-rechtlichen 
Dienstverhältnis verzichtet; 

n) Bundestheaterbedienstete, die bei der 
erstmaligen Begründung eines in den 
Abs. 1 und 2 umschriebenen Dienstver­
hältnisses als 

aa) Balletmitglied das 18. Lebensjahr, 

hb) Orchester- oder Chormitglied das 
35. Lebensjahr, 

cc) mit einem sonstigen Bühnendienst­
vertrag verpflichtetes Mitglied das 
50. Lebensjahr oder als 

dd) Angehöriger des technischen Perso­
nals das 38. Lebensjahr vollendet oder 
überschritten haben; 

0) Bedienstete, die zur Vertretung von Bun­
destheaterbediensteten aufgenommen 
wurden, wenn diese wegen ,Karenzurlau­
bes, Krankheit, Beschäftigungsverbotes 
nach dem Bundesgesetz über den Mutter­
schutz, BGBl.. Nr. 76/1957, in der jeweils 
geltenden Fassung oder auf Grund des 
Wehrgesetzes, BGBl. Nr. 188/1955, in der 
jeweils geltenden Fassung oder des Zivil­
dienstgesetzes, BGBl. Nr. 187/1974, an der 
Diensterfüllung verhindert sind. 

stellt werden, wenn dies 1m Interesse der Bun­
destheater gelegen ist." 

2. § 2 samt überschrift hat zu lauten: 

"Versetzung in den zeitlichen Ruhestand 

§ 2. (1) Der Bundestheaterbedienstete hat An­
spruch auf Versetzung in den zeitlichen Ruhe­
stand, wenn er 

a) dienstunfähig ist, sich jedoch die Wieder­
erlangung seiner Dienstfähigkeit voraus­
sehen läßt, oder 

b) dauernd unfähig geworden ist, emen 
seiner AusbiJdung, seinen Fähigkeiten und 
seinen Kenntnissell entsprechenden Dienst 
in den Bundestheatern zu versehen,· er. 
aber das 60. Lebensjahr noch nicht- voll­
end~t hat. 

(2) Der Bundestheaterbedienstete kann vom 
Dienstgeber - ungeachtet eines noch nicht ab­
gelaufenen Dienstvertrages - in den zeitlichen 
Ruhestand versetzt werden, wenn er dauernd 
unfähig ist, seinen Dienstposten ordnungsge~ 
mäß zu versehen, das 60. Lebensjahr aber noch 
nicht vollendet hat. 

(3) Der Bundestheaterbedienstete ist von 
Amts wegen in den zeitlichen Ruhestand zu 
versetzen, wenn er infolge Krankheit länger 
als ein Jahr vom Dienst abwesend ist, sofern 
nicht die Voraussetzungen für die Versetzung 
in den dauernden Ruhestand vorliegen. 

(4) Bei Berechnung der einjährigen Dauer 
einer durch Krankheit verursachten Abwesen­
heit vom Dienst ist eine dazwischenliegende, im 
Urlaubsverhältnis zugebrachte Zeit überhaupt 
nicht als Unterbrechung anzusehen. Bei Berech­
nung der einjährigen krankheitsbedingten Ab­
wesenheit vom Dienst ist eine dazwischenlie­
gende Dienstleistung nur dann als Unterbre­
chung anzusehen, wenn sie mindestens die 
halbe Dauer des unmittelbar vorherliegenden 
Krankenstandes erreicht. In diesem Fall ist das 
Jahr erst vom Ende der zwischen den beiden 
Krankheitsperioden gelegenen Dienstleistung an 
zu rechnen. Bei einer dazwischenliegenden 
Dienstleistung von kürzerer Dauer. sind' bei Be­
rechnung des einjährigen Krankenstandes die 
einzelnen Abschnitte der krankheitsbedingten 
Abwesenheit vom Dienst zusammenzurechnen. 

(5) Der infolge Dienstunfähigkeit in den 
(4) Bundestheaterbedienstete, die die öster- zeitlichen Ruhestand -versetzte Bundestheater­

reichische Staatsbürgerschaft nicht besitzen, so- bedienstete ist verpflichtet, sich auf Anordnung 
wie die unter Abs. 3 lit. n aufgezählten Be- des Dienstgebers einer Untersuchung zur Prii­
diensteten können auf Antrag der Bundes- fung des Fortbestandes seiner Dienstunfähig­
theater mit Zustimmung des Bundeskanzlers keit zu unterwerfen. Außerdem hat er jede 
und des Bundesministers für Finanzen dem An- erwerbs mäßige Tätigkeit vor ihrer Aufnahme 
wendungsbereich dieses Bundesgesetzes unter- vom Dienstgeber genehmigen zu lassen. 
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(6) Erlangt der in. den zeitlichen Ruhestand 
versetzte Bundestheaterbedienstete die Dienst­
fähigkeit wieder, so hat er auf Aufforderung 
des Dienstgebers den zuletzt· bekleideten 
Dienstposten sofort wieder anzutreten. 

(7) Kommt der Bundestheaterbedienstete den 
im Abs. 5 oder 6 vorgesehenen Anordnungen 
des Dienstgebers nicht nach, entfällt ab dem 
Zeitpunkt der Weigerung bis zur Erfüllung der 
vorgesehenen Verpflichtung sein Ruhegenuß. 
Ebenso entfällt der Ruhegenuß während des 
Zeitraumes einer nicht genehmigten erwerbs­
mäßigen Tätigkeit. Ein entstandener überge­
nuß ist hereinzubringen. Eine Nachzahlung 
findet nicht statt." 

3. Nach § 2 sind folgender neuer § 2 a samt 
überschrift und § 2 b einzufügen, die zu lau­
ten haben: 

"Versetzung (übertritt) in den dauernden 
Ruhestand 

§ 2 a. (1) Der Bundestheaterbedie~stete hat 
bei Vorliegen der sonstigen Voraussetzungen 
(§ 3) nach Ablauf des Monats, in dem er das 
60. Lebensjahr vollendet hat, Anspruch auf 
Versetzung in den dauernden Ruhestand. 

(2) Der Bundestheaterbedienstete kann vom 
Dienstgeber - ungeachtet eines noch nicht ab­
gelaufenen Dienstvertrages - in den dauern­
den Ruhestand versetzt werden: 

a) bei dauernder Unfähigkeit, seinen Dienst­
posten ordnungsgemäß zu versehen, wenn 
der Bundestheaterbedienstete das 60. Le­
bensjahr bereits vollendet hat, oder 

b) bei Änderung in der Organisation oder 
im Betrieb der Bundestheater oder 

c) wenn der Bundestheaterbedienstete das 
60. Lebensjahr vollendet· und den An­
spruch auf den vollen Ruhegenuß erwor­
ben hat; ein Bundestheaterbediensteter 
des künstlerischen Personals mit Ablauf 
des Spieljahres oder 

d) wenn der Bundestheaterbedienstete das 
60. Lebensjahr vollendet hat und bis zu 
diesem Zeitpunkt den Anspruch auf den 
vollen Ruhegenuß zwar erreichen hätte 
können, aber nur deswegen nicht erreicht 
hat, weil er seit seiner Unterstellung 
unter dieses Gesetz aus Gründen, die in 
seiner Person liegen, ausgenommen 
Krankheit, je Spieljahr den Bundes­
theatern nicht in dem im § 7 Abs. 3 
oder 4 genannten Ausmaß zur Verfügung 
stand oder 

e) wenn der Bundestheaterbedienstete das 
60. Lebensjahr vollendet hat und sich im 
zeitlichen Ruhestand befindet. 

(3) Der Bundestheaterbedienstete scheidet 
mit Ablauf des 65. Jahres nach dem Jahre seiner 
Geburt v'on Gesetzes wegen aus dem Dienst­
verhältnis aus, ein Bundestheaterbediensteter 
des künstlerischen Personals mit Ablauf des 
Spieljahres, das im 65. Jahr nach dem Jahre 
seiner Geburt endet; erfüllt er zu diesem Zeit­
punkt die Voraussetzungen des § 3, tritt er in 
den dauernden Ruhestand. 

(4) Aus künstlerischen oder betrieblichen 
Gründen kann der Fortbestand des Dienstver­
hältnisses über die Altersgrenze gemäß Abs. 3 
hinaus mit Zustimmung des Bundeskanzlers und 
des Bundesministers· für Finanzen auf jeweils 
ein Jahr, bei Schauspielern auf jeweils zwei 
Jahre, vertraglich vereinbart werden, wenn zu 
diesem Zeitpunkt die für die Erlangung des 
Anspruches auf den vollen Ruhegenuß erfor­
derliche Dienstzeit bereits erreicht ist und der 
Bedienstete ferner eine tatsächliche Dienstzeit 
von mindestens zehn Jahren bei den Bundes­
theatern aufzuweisen hat. 

§ 2 b. (1) Das Recht des Dienstgebers, den 
Dienstvertrag zu kündigen oder nicht zu ver­
längern, wird durch sein Recht, den Bundes­
theaterbediensteten in den Ruhestand zu ver­
setzen, nicht berührt. 

(2) Mit der Versetzung oder dem übertritt 
in den Ruhestand wird aus dem Dienstverhält­
nis ein Ruhestandsverhältnis. 

(3) Die künstlerische Dienstunfähigkeit ist 
durch den Dienstgeber auf Grund eines Gut­
achtens eines von ihm bestimmten Sachverstän­
digen festzustellen. Der Bundestheaterbedien­
stete ist verpflichtet, sich einer solchen Begut­
achtung zu unterziehen. Er ist jedoch berechtigt, 
selbst ein Sachverständigengutachten vorzule­
gen. 

(4) Wird ein Bundestheaterbediensteter des 
Ruhestandes, der vor seiner Ruhestandsverset­
zung nach einem der Schemata des technischen 
oder ,des künstlerischen Personals entlohnt wurde, 
wieder in den Dienststand aufgenommen (reak­
tiviert), so gebührt ihm die besoldungsrechtliche 
Stellung, die er im Zeitpunkt seiner Versetzung 
in ,den Ruhestand innehatte. In diesem Falle 
ist dem Bundestheaterbediensteten in der Ge­
haltsstufe, die er anläßlichder Reaktivierung 
erhält, die Zeit, die er vor seiner Ruhestands­
versetz·ung in dieser Gehaltsstufe verbracht hat, 
für die Vorrückung anzurechnen. 

(5) Bei Bundestheaterbediensteten, die nicht 
unter Abs. 4 fallen, aarf bei Wiederaufnahme 
des Dienstes der Bezug nicht weniger betragen 
als der bisherige Ruhebezug." 

4. Im § 3 haben die Abs. 3 und 5 zu entfallen; 
der bisherige Abs. 4 erhält die Bezeichnung ,,3." 

2 
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5. Der § 4 Abs. 1 hat zu lauten: 

"Wahrung der Anwartschaft bei Ausscheiden 
aus dem Dienstverhältnis 

haltsstufe 7 zuzüglich allfälliger Teuerungszu­
lagen geändert wird. Sonderzulagen, die Haus­
haltszulage, Pauschalien aller Art, Zulageh für 
besonders bezeichnete Dienstleistungen, insbe­
sondere die den Nebengebühren nach § 15 des 
Gehaltsgesetzes 1956, BGBl. Nr. 54, in der Fas­
sung der 24. Gehaltsgesetz-Novelle, BGBl. 
Nr. 214/1972, entsprechen, bleiben außer Be­
tracht. 

§ 4. (1) Scheiden Bundestheaterbedienstete, 
die mindestens zehn anrechenbare Dienstjahre im 
Sinne des § 7 Abs. 1 Z. 1 und 2 und Abs. 2 
aufweisen; in folge Kündigung .durch den Dienst­
geber oder Nichterneuerung des Vertrages wegen 
Weigerung des Dienstgebers, diesen überhaupt 
oder zu .den bisherigen materiellen Bedingungen (3) lst im Zeitpunkt des Ausscheidens eines 
neuerlich abzuschließen, oder infolge vorzeitiger Bundestheaterbediensteten aus dem Dienststand 
Auflösung des Dienstverhältnisses durch den der für die nächste Vorrückung erforderliche 
Hundestheaterbediensteten aus den Gründen der Zeitraum zur Hälfte verstrichen, .dann ist. der 
§§ 21 und 39 des Schauspielergesetzes aus dem Bundestheaterbedienstete so zu behandeln, als ob 
Dienstverhältn~s aus und sind sie nur deshalb die Vorrückung eingetreten wäre. Hat der Bun­
vom Anspruch auf Ruhegenuß ausgeschlossen, destheaterbedienstete im Zeitpunkt des Ausschei­
weil ihnen das Erfordernis der Dienstunfähig- dens aus dem Diensutand in der durch Vor­
keit oder des Alters mangelt, so bleibt ihnen rückungerreichbaren höchsten Gehaltsstufe min­
die Anwartschaft auf Ruhegenuß gewahrt; dies destens die Hälfte der Zeit zurückgelegt, die für 
gilt nicht in den Fällendes § 3 Abs. 3. Für die das Erreichen der Dienstalterszulage ·erforder­
im § 1 Abs. 2 lit. d genannten Personen sind lich ist, dann ist er so zu behandeln, als ob er 
auch die als Externist verbrachten Vertragszei- in diesem Zeitpunkt bereits Anspruch auf die 
ten auf diese zehn Dienstjahre anzurechnen." Dienstalterszulage gehabt hätte. 

6. Dem § 4 wird folgender Abs. 4 angefügt: '(4) War jeder einzelne Dienstbezug während 
,,(4) Scheidet ein Bundestheaterbediensteter der Dauer von 80 aufeinanderfolgenden Mona­

aus dem Dienstverhältnis aus, ohne daß ein An- ten, in denen' der Bundestheaterbedienstete den 
spruch auf einen laufenden Ruhe(Versorgungs)- Bundestheatern zur Verfügung stand, höher als 
genuß erwachsen ist, so hat der Dienstgeber kei- sein letzter voller Dienstbezug, so ist auf Antrag 
nen überweisungsbetrag nach § 311 ,des Allge- des Bundestheaterbediensteten oder seiner Hin­
meinen Sozialversicherun·gsgesetzes, BGBl. terbliebenen die Ruhegenußermittlungsgrund­
Nr. 189/1955, zu leisten, wenn die Anwartschaft lage mit 100 v. H. ,des Durchschnittes der 
auf einen Ruhe(Versorgungs)genuß gewahrt I Dienstbezüge während ·dieser 80 Monate festzu­
bleibt (§ 4 Abs. 1). Der Dienstgeber hat binnen setzen. Die Ruhegenußermittlungsgrundlage 
18 Monaten nach Feststellung des Verlustes der I verringert sich, wenn der Bundestheaterbedien­
Anwartschaft ,dem Pensionsversicherungsträger, stete mit einem höheren Dienstbezug weniger als 
der aus dem die Anwartschaft begründenden 80 aufeinanderfolgende Monate den Bundes­
Dienstverhältnis zuletzt zuständig gewesen wäre, theatern zur Verfügung stand, und zwa'r für je 
einen überweisungsbetrag in der Höhe zu leisten, acht angefangene oder vol1e Monate um je 
in der der überweisungsbetrag zu leisten ge- 5 v. H. des Durchschnittes ,der sohin ,der Er­
wesen wäre, wenn der Dienstnehmer aus dem mittLung zugrunde zu legenden Dienstbezüge. 
pensionsversicherungsfreien Dienstverhältnis Als Dienstbezug gilt für die Zeit vordem 1. Jän­
ohne Wahrung der Anwartschaft auf einen lau- ner 1947 das Sechsfache, für die Zeit vom 1. Jän­
fenden Ruhe(Versorgungs)genuß ausgeschieden ner 1947 bis 31. Dezember 1950 das 2,4fache 
wäre." und für ,die Zeit nach ,dem 31. Dezember 1950 

7. § 5 samt überschrift hat zu lauten: 

"Ruhegenußbemessungsgrundlage 

§ 5. (1) Die Ruhegenußbemessungsgrundlage 
beträgt 80 v. H. der Ruhegenußermittlungs­
grundlage. 

(2) Als Ruhegenußermittlungsgrundlage gilt, 
abgesehen von .den Bestimmungen der Abs. 4 
bis 8, der letzte vertragsmäßig monatlich im 
voraus gebührende volle Dienstbezug bis zum 
Höchstausmaß· von monatlich 31900,- S. Der 
Betrag von 31 900,- S ändert sich jeweils um 
den gleichen Hundertsatz, um den der Gehalt 
eines Beamten des Dienststandes der Allgemei­
nen Verwaltung in der Dienstklasse VIII, Ge-

das Einfache ,des früheren Dienstbezuges, höch­
stens jedoch der Betrag von S 10500,- S. Dieser 
Höchstbetrag ändert sich ab 1. September 195,g 
jeweils um den Hundertsatz, um den der Ge­
halt eines Beamten des Dienststandes der All­
gemeinen Verwaltung in der Dienstklasse VIII, 
Gehaltsstufe 1, geändert wurde. Mit dem 
Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes gilt als 
Höchstbetrag die Ruhegenußermittlungsgrund­
lage gemäß Abs. 2. Der Ruhegenuß darf 
unbeschadet der Bestimmung des Abs. 6 den 
letzten Dienstbezug beziehungsweise den nach 
Abs. 7 errechneten letzten Dienstbezug, beide 
verringert um ·den Pensionsbeitrag, nicht 
überschreiten. Der im ersten Satz erwähnte 
Antrag ist unv.er,zÜJglich, ,spätestens jedoch inner-
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halb eines Monats nach nachwe~slicher Aufforde­
rung durch Iden Bundesminister für Unterricht 
und Kunst schriftlich zu stellen. Wi11d der An­
trag später gestellt, sind die Bestimmungen der 
Abs. 4 und 5 erst von dem der Einbringung des 
Antrages folgenden Monatsersten an anzuwenden. 

(5) Abs. 4 ist nur anzuwenden, wenn jeder 
einzelne Dienstbezulg mindestens während der 
Dauer von 40 aufeinanderfolgenden Monaten 
höher war als der letzte volle Dienstbezug und 
wenn dieser nicht höher war als die nach Abs. 4 
festg,estellte Ruhegenußermittlungsgrundlage. 

(6) Für Bundesthea te11bedienstete, die a us­
schließlich mit Auftrittshonorar entlohnt wer­
den, bildet das 5,25Jache ,des Auftrinshonorars 
die Ruheg.enußermittlungsgrundlage. Die Be­
stimmungen des Abs. 2 :sind sinngemäß anzu­
wenden. 

(7) Für Bundestheaterbedienstete, die mit 
Auftrittshonorar entlohnt wurden oder wer­

. den, sind die Bestimmungen der Abs. 4 und 5 
sinngemäß mit der Maßgabe anzuwenden, daß 
42 Auftritte in einem Spieljahr acht Monaten 
gleichzustellen sind und als Dienstbezug das 
5,25fache des durchschnittlichen Auftritts­
honorars in dieser Zeit anzusehen ist. 

(8) Wenn der Bedienstete während seiner 
Tätigkeit bei den Bundestheatern bereits einen 
höheren Bezug als den unter lit. abis d ge­
nannten Bezug hatte, ist der Bemessung des 
Ruhegenusses als Ruhegenußermittlungsgrund­
lage im Sinne des Abs. 1 mindestens zugrunde 
zu legen: 

a) bei Gesangssolisten der Höchstbezug ein­
schließlich der Dienstalterszulage emes 
Chorsängers der Staatsoper, 

b) bei Schauspielsolisten und bei Mitgliedern 
des Regiedienstes und des szenischen 
Dienstes, die nach keinem Bezugsschema 
entlohnt werden, der Bezug der 2. Ge­
haltsstufe in der höchsten Verwendungs­
gruppe des Bühnenorchesters der Bundes­
theater, 

c) bei Tanzsolisten der Höchstbezug ein­
schließlich der Dienstalterszulage eines 
Mitgliedes des Ballettkorps der Staats­
oper, 

d) bei Orchestersolisten der Höchstbezug 
einschließlich der Dienstalterszulage eines 
Mitgliedes des Orchesters der Staatsoper." 

8. § 6 samt überschrift hat zu lauten: 

"Hundertsatz des Ruhegenusses 

§ 6. (1) Der monatliche Ruhegenuß beträgt 
bei einer für die Bemessung des Ruhegenusses 
anrechenbaren Gesamtdienstzeit (§ 7) von zehn 

Jahren 50 v. H. der Ruhegenußbemessungs­
grundlage. 

(2) Für jedes weitere nach den Bestimmungen 
des § 7 Abs. 1 Z. 1 und 2 und Abs. 2 anrechen­
bare volle Dienstjahr erhöht sich der Ruhe­
genuß für Dienstzeiten als 

a) Ballettmitglied, Bläser, Solosänger um 
2,8 v. H., 

b) sonstiger Bundestheaterbediensteter um 
2 v. H. 

der Ruhegenußbemessungsgrundlage. 

(3) Für angerechnete Ruhegenußvordienst­
zeiten und für zugerechnete Zeiten (§ 7 Abs. 1 
Z. 4) gilt der Satz 2 v. H. 

(4) Sind bei einem Bundestheaterbediensteten 
verschiedene Hundertsätze anzuwenden, so ist 
die Summe der verbleibenden Jahresbruchteile 
unter Bedachtnahme auf § 7 Abs. 7 wie die 
letzte anrechenbare Dienstzeit zu behandeln. 

(5) Der Ruhegenuß darf die Ruhegenußbe­
messungsgrundlage und den letzten vollen 
Dienstbezug, verringert um den Pensions bei­
trag, nicht übersteigen." 

9. Nach § 6 ist folgender neuer § 6 a samt 
überschrift einzufügen: 

"Nebengebührenzulage ; 

§ 6 a. (1) Einem Bundestheaterbediensteten, 
der Anspruch auf Ruhegenuß hat, gebührt eine 
Nebengebührenzulage. Bundesthea terbedienste­
ten, die gegen Auftrittshonorar verpflichtet 
oder bei denen Nebengebühren vertraglich aus­
geschlossen waren, gebührt keine Nebengebüh­
renzulage zum Ruhegenuß. Ihren Hinterbliebe­
nen und Angehörigen gebührt keine Nebenge­
bührenzulage zum Versorgungsgenuß. 

(2) Anspruchsbegründende Nebengebühren 
sind die den Bundestheaterbediensteten zukom­
menden Nebengebühren für Mehrdienstleistun­
gen (in zeitlicher oder mengenmäßiger Hin­
sicht), für Erschwernisse oder für Gefährdungen. 

(3) Die im Durchschnitt gebührenden an­
spruchsbegründenden Nebengebühren sind in 
einem Nebengebührendurchschnittssatz zusam­
mengefaßt, der 8,3 v. H. des ruhegenußfähigen 
Monatsbezuges, höchstens jedoch 892 S beträgt. 

(4) Die Bemessungsgrundlage für die Neben­
gebührenzulage zum Ruhegenuß beträgt 
80 v. H. des dem ruhegenußfähigen Monats­
bezug entsprechenden Nebengebührendurch­
schnittssatzes. 

(5) Die Höhe der Nebengebührenzulage zum 
Ruhegenuß ergibt sich aus der Multiplikation 
der Bemessungsgrundlage nach Abs. 4 mit dem 
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der Ruhegenußbemessung zugrunde liegenden (7) Die für die Bemessung des Ruhegenusses 
Hundertsatz. - anrechenbare Gesamtdienstzeit ist in vollen 

(6) Die Nebengebührenzulage zum Versor­
gungsgenuß beträgt für die Witwe 60 v. H., für 
eine Halbwaise 12 v. H. und für eine Vollwaise 
30 v. H. der Nebengebührenzulage zum Ruhe­
genuß. 

(7) Der im Abs. 3 angeführte Höchstbetrag 
ändert sich jeweils um den Hundertsatz, um 
den sich bei den Beamten des Dienststandes der 
Allgemeinen Verwaltung der Gehalt der Ge­
haltsstufe 2 der Dienstklasse V zuzüglich einer 
allfälligen Teuerungszulage ändert." 

10. Die Abs. 4 bis 7 des § 7 haben zu 
lauten: 

,,(4) Bei den ausschließlich gegen Auf tritts­
honorar verpflichteten Solosängern und .Schau­
spielern ist, sofern sie in einem Spieljahr tat­
sächlich mindestens 42 Auftritte geleistet oder 

. Honoraransprüche für diese Anzahl von Auf­
tritten erworben haben, bei 42 Auftritten ein 
Zeitraum von acht Monaten für die Bemessung 
des Ruhegenusses anzurechnen; bei Vorliegen 
dieser Voraussetzungen findet Abs. 3 dann An­
wendung, wenn für insgesamt 63 Auftritte Pen­
sionsbeiträge entrichtet werden. 

(5) Werden von den im Abs. 4 genannten 
Personen in einem Spieljahr weniger als 42 Auf-

Jahren auszudrücken. Hiebei werden Bruchteile 
eines Jahres, wenn sie mindestens sechs Monate 
betragen, als ein volles Jahr gerechnet, andern-­
falls bleiben sie unberücksichtigt." 

11. § 8 Abs. 1 samt überschrift hat zu 
lauten: 

"Ruhegenußvordienstzeiten 

§ 8. (1) Für die Anrechnung von Ruhege­
nußvordienstzeiten der Bundestheaterbedienste­
ten sind die jeweils für Bundesbeamte geltenden 
bundesgesetzlichen Vorschriften sinngemäß an­
zuwenden. Hiebei gilt die Zeit eines abge­
schlossenen einschlägigen Studiums an einer 
Kunsthochschule oder staatlichen Kunstakade­
mie als Studienzeit im Sinne des § 53 Abs. 2 
lit. i des Pensionsgesetzes 1965, BGBL Nr. 340. 
Der Berechnung des besonderen Pensionsbeitra­
ges ist der Dienstbezug zugrunde zu legen, der 
im Zeitpunkt der erstmaligen Auszahlung von 
Bezügen nach Eintritt in ein Dienstverhältnis, 
auf das dieses Bundesgesetz oder die Bundes­
theaterpensionsverordnung, B9Bl. Nr. 440/ 
1922, in der Fassung der Verordnung BGBL 
Nr. 84/1926 Anwendung findet oder fand, ver­
ein'l;>art war, höchstens jedoch der sich aus § 5 
Abs. 2 ergebende Betrag." 

tritte geleistet oder erwachsen Honoraran- 12. § 9 samt überschrift hat zu lauten: 
sprüche für weniger als 42 Auftritte, so wird 
für jeden geleisteten Auftritt oder erworbenen "Todesfallbeitrag, Bestattungskostenbeitrag, 
Honoraranspruch ein Zeitraum von 5,7 Tagen Ptlegekostenbeitrag 
für die Bemessung des Ruhegenusses angerech- § 9. (1) Die für Bundesbeamte jeweils gelten-
net. Das gleiche gilt für die über die Anzahl den bundesgesetzlichen Vorschriften über den 
von 42 hinaus. geleisteten Auftritte oder er- Todesfallbeitrag, den Bestattungskostenbeitrag 
worbenen Honoraransprüche mit der Maß- und den Pflegekostenbeitrag sind mit der 
gabe, daß für die Bemessung des Ruhegenusses Maßgabe sinngemäß anzuwenden, daß das Aus­
in einem Spieljahr nicht mehr als ein Jahr maß des Todesfallbeitrages das Dreifache des 
anzuJ;'echnen ist. Bei der abschließenden Berech- jeweils -geltenden Höchstausmaßes der Ruhe­
nung der anrechenbaren Dienstzeit je Spieljahr . ge nuß ermittlungs grundlage nach § 5 Abs. 2 
werden Bruchteile eines Tages, wenn sie minde- nicht übersteigen darf. 
stens 0,5 betragen, als voller Tag gerechnet, 
andernfalls bleiben sie unberücksichtigt. 

(6) Wird ein ausschließlich gegen Auf tritts­
honorar verpflichteter Solosänger oder Schau­
spieler während eines Spieljahres innerhalb 
einer bestimmten, nach Tagen, Wochen, Mona­
ten oder sonstigen Kalenderzeiträumen bemes­
senen Tätigkeitsdauer verpflichtet, findet Abs. 5 
mit der Maßgabe Anwendung, daß kein länge­
rer Zeitraum, als dieser Tätigkeitsdauer ent­
spricht, für die Ruhegenußbemessung anzurech­
nen ist. Werden nach dem Ende dieser vertrag­
lichen Tätigkeitsdauer garantierte oder zus.ätz­
lich . v·ereinbarte Auftritte geleistet, entfällt für 
diese Auftritte die Beschränkung der Anrechen­
barkeit auf den ursprünglich vereinbarten Zeit­
raum der Tätigkeitsdauer. 

(2) Bei Bundestheaterbediensteten, die aus­
schließlich gegen Auftrittshonorar verpflichtet 
sind, bildet ein Zwölf tel der für das laufende 
Vertragsjahr vereinbarten Gesamtsumme der 
Auftrittshonorare die Bemessungsgrundlage für 
den TO'desfallbeitrag. Das in Abs. 1 genannte 
Höchstausmaß darf jedoch nicht überschritten 
werden." 

13. § 10 samt überschrift hat zu lauten: 

"Pensionsbeitrag 

§ 10. (1) Bundestheaterbedienstete des Dienst­
standes, auf die dieses Bundesgesetz An­
wendung findet, haben von ihren Dienstbezü­
gen (§ 5 Abs. 2), von den Sonderzahlungen und 
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vom Nebengebührendurchschnittssatz Pensions­
beiträge im Ausmaß der nachstehenden Hun­
dertsätze zu entrichten. 

(2) Der Pensionsbeitrag beträgt für 

a) Ballettmitglieder, Bläser und Solosänger 
6,25 v. H., 

b) die sonstigen Bundestheaterbediensteten 
5 v. H. 

des Dienstbezuges, der Sonderzahlung·en und, 
sofern § 6 a Anwendung findet, des Nebenge­
bührend urchschni ttssa tzes. 

(3) Der Pensionsbeitrag beträgt für Bundes­
theaterbedienstete mit Auf tritts honorar 

a) in den Fällen des Abs. 2 lit. a 1,4 v. H. 
und 

b) in den Fällen des Abs. 2 lit. b 1,1 v. H. 

des sich nach § 5 Abs. 6 und 7 ergebenden Be­
trages für je 5,7 Tage der gemäß § 7 Abs. 4 
bis 6 in einem Spieljahr für die Bemessung des 
Ruhegenusses angerechneten Dienstzeit. 

(4) Die Pensionsbeiträge sind monatlich 
fällig, bei gegen Auftrittshonorar verpflichteten 
Bundestheaterbediensteten bei Auszahlung ihres 
Auftrittshonorars. Die Pensionsbeiträge sind, 
sofern nicht Ab's. 5 Anwendung findet, von den 
Dienstbezügen und Sonderzahlungen einzube­
halten. Stand ein Bundestheaterbediensteter des 
künstlerischen Personals in einem Spieljahr den 
Bundestheatern auf Grund einer vertraglichen 
Verpflichtung nicht mindestens acht Monate 
oder bei Verpflichtung gegen Auftrittshonotar 
nicht mindestens für 42 Auftritte zur Dienst­
leistung zur Verfügung, so hat er Pensionsbei­
träge nur für jene Monate oder' Auftritte zu 
entrichten, die für die Ruhegenußbemessung 
anrechenbar sind. 

(5) Pensionsbeiträge, die gemäß § 7 Abs. 3 
auf Zeiträume entfallen, in denen der Bundes­
theaterbedienstete den Bundestheatern zur 
Dienstleistung nicht zur Verfügung stand, sind 
spätestens bis zum Ende des' folgenden Spiel­
jahres zu entrichten. Wenn die Pensionsbeiträge 
nicht bis zu diesem Zeitpunkt entrichtet wer­
den, so unterbleibt die Anwendung der Be­
stimmung des § 7 Abs. 3." 

14. Die §§ 12 und 14 haben zu entfallen. 

15. § 15 samt überschrift hat zu lauten: 

"Anzeigepflichten 

§ 15. (1) Jeder Bundestheaterbedienstete 
(Hinterbliebene) ist verpflichtet, die für die Be­
messung des Ruhe(Versorgungs)genusses erfor­
derlichen Unterlagen auf Verlangen beizubrin­
gen. Kommt er dieser Verpflichtung nicht nach, 
so unterbleibt die Bemessung des Ruhe(Versor-

gungs)genusses sowie die Flüssigmachung von 
Vorschüssen, bis der Bundestheaterbedienstete 
(Hinterbliebene) diese Verpflichtung erfüllt hat. 
Die Versetzung in den Ruhestand wird dadurch 
nicht berührt. Wenn der Anspruch auf Ruhe­
(Versorgungs)genuß dem Grunde nach gegeben 
ist, können in besonderen Notfällen Vorschüsse 
ausgezahlt werden. ~ 

(2) Der Anspruchsberechtigte ist verpflichtet, 
jede Veränderung in den Voraussetzungen, die 
den Verlust oder die Minderung seines An­
spruches oder das Ruhen der Leistung begrün­
det, insbesondere jede Xnderung seiner Staats­
bürgerschaft, seines Wohnortes oder seines Fa­
milienstandes, binnen einem Monat der pen-
sionsanweisenden Stelle zu melden. . 

(3) Der Empfänger einer Ergänzungszulage 
hat innerhalb der im Abs. 2 genannten Frist 
jede Xnderung seines Gesamteinkommens der 
pensionsanweisenden Stelle zu melden. 

(4) übergenüsse, die zufolge der Unterlas­
sung einer Meldung gemäß Abs. 2 oder 3 ent­
stehen, sind hereinzubringen." 

16~ Die §§ 16 und 18 haben zu entfallen. 

Artikel II 

Überleitungs bestimmungen für Leistungsempfän­
ger nach den bisherigen pensionsrechtlichen Vor­

schriften 

(1) Peroonen, die im Zeitpunkt des Inkraft­
tretens dieses Bundesgesetzes Anspruch auf Pen­
sionsversorgung nach den bisherigen pensions­
rechtlichen Bestimmungen gehabt hahen, gebührt 
Pensionsversorgung nach diesem Bundesgesetz. 

(2) Hiebei i~t der für die Bemessung des Ruhe­
genusses maßgebende Hundertsatz nach der Vor­
schrift des § 6. neu zu berechnen. Zu diesem 
Zweck ist von der bisheri~en ruhegenußfähigen 
Gesamtdienstzeit (für die Bem~sung des Ruhe­
genusses anrech,enbaren Dienstzeit) der Zeitraum 
abzuziehen, der sich dadurch ergeben hat, daß 
Dienstjahre mit mehr als je zwölf Monaten be­
rechnet worden sind. Ist der auf di~1C Weise er­
mittelte Hundertsatz niedriger als der Hundert­
satz, der nach bisherig,em Recht für die Bemes­
sung des Ruhegenusses maßgebend gewesen ist, 
so ist dieser Hundertsatz weiterhin für die Be­
messung des Ruhegen~ses maßgebend. 

(3) Ist der nach der Vorschrift des § 6 neu er­
mittelte Hundertsatz höher als der Hundertsatz, 
der nach bisherigem Recht für die Bemes'sung des 
Ruhegenusses rp.aßgebend gewesen ist, so ist 
dieser Hundertsatz der Bemessung des Ruhe­
genusses zugrunde zu legen. 

3 
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(4) Die Bestimmung des § 5 Abs. 3 findet auf 
die im Abs. 1 bezeichneten Personen Anwendung. 

(5) Für Bundestheaterbedienstete, die im Zeit­
punkt des Ausscheidens aus dem Dienstverhältnis 
durch Einzelvertrag verpflichtet waren und deren 
letzter ruhegienußfähiger Monatsbezug die zu 
diesem Zeitpunkt geltende Ruhegenußermitt­
lungshöchstgrundlage nicht erreicht hat, wird die 
Ruhegenußermittlungsgrundlage wie folgt fest­
gesetzt: Der letzte ruhegenußfähige Monats­
bezug erhöht sich um den gleichen Hundert­
satz, um den sich der Gehalt eines Bundes­
beamten der Dienstklasse VIII der Gehalts­
stufe ;1 gemäß § 28 des Gehaltsgesetzes 
1956, BGBl. Nr. 54, in der jeweils geltenden 
Fassung, zuzüglich' einer allfälligen Teuerungs­
zulage, zwischen dem Zeitpunkt der Ruhestands­
venetzung des Bundesthieaterbediensteten und 
dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes erhöht 
hat. Bei jenen Bundestheaterbediensteten, die 
vor dem 1. September 1958 aus dem Dienstver­
hältnis ausgeschieden sind, ist die nach § 19 
Abs. 3 neu festgesetzte Ruhegenußermittlungs­
grundlage um 203,9 v. H. zU erhöhen~ 

(6) Ist der nach Ahs. 5 neu bemessene Ruhe­
(Versorgungs)genuß niedrigerer als der bisherige 
Ruhe(Versorgungs)genuß, so gebiihrt dem Emp­
fänger des Ruhie(Versorgungs)genusses eine nach 
Maßgabe der Erlangung höherer Ruhe(Versor­
gungs)genüsse einziehbare Ergänzungszulage im 
Unterschiedsbetrag zwischen den beiden Ruhe­
(V er50rgungs )genüssen. 

(7) Die Ruheg.enüsse von Bundestheater­
bedienstJeten, die ab dem 1. September 1958 mit 
Anwartschaft auf Ruhegenuß aus dem Dienst­
verhältnis ausgeschieden sind, 60wie die Ver­
sorgungsgenüsse ihrer Hinterbliebenen und An­
gehörigen, sind nach den Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes zu bemessen. Hiebei findet Abs. 5 
sinngemäße Anwendung. , 

(8) Ruhegenußvordienstzeiten werden nur auf 
Antrag und nur insoweit angerechnet, als dies 
zum Erreichen des Anspruches auf den vollen 
Ruhegenuß (§ 5 Abs. 1 und § 6) erforderlich ist. 
Die Anrechnung wird, wenn der Antrag bis zum 
31. Dezember ·1978 gestellt wird, mit dem 
1. Jänner 1977, ansonsten mit dem der Antrag­
steIlung folgenden Monatsersten wirksam. Als 
Bemessungsgrundlage für den besonderen 
Pensionsbeitrag haben für Gesangssolisten, Schau­
spielsolisten, Mitglieder des Regiedienstes und 
des szenischen Dienstes sowie für Tanzsolisten 
und Om1.estersolisten die zum 1. Jänner 1977 
für die Ruhegenußermittlungsgnindlage gemäß 
§ 5 Abs. 8 maßgeblichen Bezüge' zu gelten. Der 
besonderre Pensiortsbeitrag beträgt 5 v. H. 

(9) Die Nebengebührenzulage gemäß § 6 a ge­
bührt vom 1. Jänner 1977 an. 

Artikel III 

übergangsbestimmungen für Burtdestheater-
bedienstete des Dienststandes 

(1) Bei einem Bundesthe·aterbediensteten, der 
vor dem Inkrafttreten ,dieses Bundesgesetzes in 
ein im § 1 Abs. 1 und 2 umschriebenes Dienst­
verhältnis aufgenommen worden ist, sind ,die für 
die Bemessung des Ruhegenusses anreroenbare 
Dienstzeit und der Hundertsatz der Ruhegenuß­
bemessungs grundlage nach den vor dem Inkraft­
treten dieses Bundesgesetzes' geltenden pensions­
rechtlichen Bestimmungen zu berechnen, wenn 
dies für -den Bundestheaterbediensteten, seine 
Hinterbliebenen oder Angehörigen günstiger ist. 

(2) Bundestheaterbedienstete, die vor dem In­
krafttreten dieses Bundesgesetzes in ·ein öffent­
lich-rechtliches Dienstverhältnis zum Bund auf­
genommen wurden oder bei Begründung des in 
den Abs. 1 und 2 umschriebenen Dienstverhält­
nisses bereits in einem solchen standen, verlier·en 
drei Monate nach Inkrafttretendieses Bundes­
gesetzes die Anwartschaft auf Pensionsversorgung 
nach diesem Bundesgesetz, wenn ihnen aus beiden 
Dienstverhältnissen Anwartschaft auf Pensions­
versorgung zusteht. Dies gilt nicht, wenn der 
Dienstnehmer binnen dreier Monate nach In­
kraftüeten die'ses Bundesgesetzes auf Anwart­
schaft auf Pensionsversorgung bzw. Emeritie­
rungsbezüge aus dem öffentlich-rechtlichen Dienst­
verhältnis verzichtet. 

(3) Die einem Bundestheaterbediensteten be­
reits gewährte Nachsicht gemäß§ 3 Abs. 3 dieses 
Bundesgesetzes in ,der bisherigen Fassung bleibt 
unberührt. 

(4) Für Bundestheaterbedienstete, die bei In­
krafttreten dieses Bundesgesetzes bereits das 
60. Lebensjahr vollendet haben und im Falle der 
Versetzung in den Ruhestand von Amts wegen 
den Anspruch auf Ruhegenuß im 'Ausmaß der 
vollen Ruhegenußbemessungsgrundlage bereits 
erlangt hätten, beträgt der Pensionsbeitr.ag 
weiterhin 5 v. H. 

Artikel IV 

Wirksamkeitsbeginn und Vollziehung 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Jänner 
1977 in Kraft. 

(2) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
ist der Bundesminister für Unterricht und Kunst 
betraut, soweit jedoch in diesem Bundesgesetz 
die Mitwirkung des Bundeskanzlers und des 
Bundesministers für Finanzen vorgesehen ist, im 
Einvernehmen mit ,diesen. ' 
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Erläuterungen 

Für Bedienstete, deren Dienstverhältnis durch 
das Schauspielergesetz geregelt ist, sowie das tech­
nische Personal der Bundestheater ist die Pen­
sionsversorgung im Bundestlheaterpensionsgesetz 
geregelt. Dieses Ge~etz erklärt in seinem § 17 
die auf dem Gebiet des P,ensionsrechtes für Bun­
desbeamte und ihre Hinterbliebenen jeweils gel­
tenden bundesgesetzlichen Vorschriften für sinn­
gemäß anwendbar, soweit nicht Sonderregelungen 
in diesem Gesetz getroffen sind. 

Das Pensionsrecht der Bundesbeamten wurde 
durch das am 1. Jänner 1966 in Kraft getretene 
P.ensionsgesetz 1965 neu geregelt. Dieses Gesetz 
brachte zahlreiche Verbesserungen, aber auch im 
Zuge der Vereinheitlichung der pensionsrecht­
lichen Vorschriften für bestimmte Gr.uppen den 
Abbau von bis dahin bestandenen Sonderrege­
lungen. Die meisten der durch das Pensions­
gesetz 1965 eingeführten Verbesserungen kommen 
auf Grund des erwähnten § 17 den Bundestheater­
bediensteten bereits zugute (z. B. Begünstigungen 
bei Erwerbsunfähigkeit oder Tod, Anrechnung 
von Ruhegenußvordienstzeiten, gü'nstigere Ver­
sorgung von Hinterbl~ebenen, Hilflosenzulagen). 

Ziel der nun vorliegenden BThPG-Novelle kann 
daher nur sein, auch in den sonstigen Bestim­
mungen eine Anpassung an das PG 1965 herbei­
zuführen, wobei auch hier der Grundsatz der 
Vereinheitlichung im Vordergrund steht. 

Schließlich brachte das am 1. Jänner 1972 in 
Kraft getretene N ebengebührenzulagengesetz 
eine Regelung der Ansprüch'e ,der Bundesbeamten, 
ihrer Hinterbliebenen und Ang.ehörigen auf 
Nebengebührenzulagen. Eine entsprechende Rege­
lung über die Nebengebührenzulagen im Bereiche 
der Bundestheater wurde deshalb im vorliegenden 
Entwurf vorgesehen. 

Die finanziellen Auswirkungen dieser Novelle 
werde~ sich auf etwa 4,5 Mil!. S jährlich belau­
fen. 

Die Zuständigkeit des Bundes hinsichtlich der 
Gesetzgebung gründet sich auf Art. 10 Abs. 1 
Z. 16 B-VG (Dienstrecht der Bundesangestellten). 

Zu den 'einzelnen Bestimmungen wird bemerkt: 

Zu § 1: 

Dieser Paragraph wurde neu gefaßt, um ein­
deutig festzulegen, auf welche Bediensteten der 

Bundestheater das BThPG Anwendung zu finden 
hat. 

Zu § 2: 

Hier wurde durch Einführung des zeitlichen 
Ruhestandes eine Lücke sozialrechtlicher Natur 
geschlossen. Die getroffene Regelung lehnt sich, 
soweit nicht die Besonderheiten im Betrieb der 
Bundestheater zu berücksichtigen waren, an die 
diesbezüglichen 'Bestimmungen der Dienstprag­
matik (§§ 75 ff.) an. 

Zu § 2 a: 

Dieser Paragraph enthält nunmehr die vor­
gesehene gesetzliche Regelung über die Versetzung 
(übertritt) in den dauernden Ruhestand. Die 
Bestimmungen wurden gegenüber' der seinerzeiti­
gen Regelung über die Ruhestandsversetzung den 
gegebenen Betriebserfordernissen bei den Bundes­
theatern angepaßt und gleichzeitig die Einführung 
des zeitlichen Ruhestandes berücksichtigt. Eine 
analoge Bestimmung zum bisherigen § 2 Abs. 3 
BThPG konnte im Hinblick auf § 36 des PG 1965 
im Zusammenhalt mit § 17 BThPG entfallen. 

Zu § 2 b: 

In diesem Paragraphen sind die gemeinsamen 
Bestimmungen über die Versetzung in den Ruhe­
stand (zeitlicher und dauernder Ruhestand) ent­
halten sowie eine Regelung betreffend die Fest­
stellung der künstlerischen Dienstunfähigkeit. 

Zu § 3: 

Zu § 3 Abs. 3 BThPG wäre zu bemerken, daß 
im Falle der Anwendung dieser Bestimmung auf 
einen Bundestheaterbediensteten das überbrük­
kungshilfegesetz, BGBL Nr. 174/1963, i. d. F. 
des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 22/1964 Anwen­
dung findet. 

Zu § 4: 

Der letzte Satz im Abs. 1 war wegen der für 
Externisten vorgesehenen Sonderregelung not­
wendig. Beim Abs. 4 dieses Paragraphen handelt 
es sich um die WOrtgetreue übernahme des gel­
tenden § 18 Abs. 1 BThPG. Die bisher vorge­
nommene Einordnung, dieser sozialversicherungs­
rechtlichen Bestimmung in die übergangs- und 
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Schlußbestimmungen wurde als system widrig 
aufgegeben. 

Zu § 5: 

Die Bestimmungen über die Ruhegenußbemes­
sungsgrundlage und die Ru:hegenußermittlungs­
grundlage im Bensionsrecht der Bundestheater­
bediensteten wurde in Anpassung an die Bestim­
mungen des Pensionsgesetzes 1965 neu gefaßt, 
wobei auch das Gehaltsgesetz 1956 in der derzeit 
geltenden Fassung berücksichtigt wurde. 

Zu Abs.l: 

Hier wurden keine Änderungen gegenüber der 
geltenden Rechtslage vorgenommen. 

Zu Abs. 2: 

In diesem Absatz wurde im Hinblick auf die 
Erhöhung der Bezüge im öffentlichen Dienst das 
bisherige Höchstausmaß der Ruhegenußermitt­
lungsgrundlage von 10500 Sauf 31900 S ange­
hoben und eine Valorisierungsklausel eingebaut. 

Der "volle Dienstbezug" im Sinne dieses Para­
graphen entspricht dem ruhegenußfähiglen Mo­
natsbezug nach § ~ Abs. 1 des PG 1965 (Gehalt 
und ruhegenußfähige Zulagen). 

Hiezu gehören im Bereich der Bundestheater­
bediensteten : 

1. Der Monatslohn nach dem Kollektivvertrag 
für das technische Personal der Bundes­
theater. 

Bundestheaterbediensteten mit Auftrittshonorar 
grundsätzlich unter Zugrundelegung des jewei­
ligen Höchstausm'aßes der Ruhegenußermittlungs­
grundlage bemessen. Eine Änderung wurde nun­
mehr dergestalt; vorgenommen, daß das 
5,25fache des Auftrittshonorars die Ruhegenuß­
ermittlungsgrundlage bildet, jedoch nach oben 
begrenzt durch das jeweilige Höchstausmaß der 
Ruhegenußermittlungsgrundlage. 

Zu Abs. 7: 

Diese Bestimmung ist notwendig; weil die bis­
her gültige Regelung des § 5 Abs. 5 BThPG 
gefallen ist und ein Umrechnungsschlüssel ge­
schaffen werden mußte, um die Abs. 4 und 5 
anwenden zu können. 

Zu Abs. 8: 

Die Bestimmung über die "Mindest"-Ruhe­
genußermittlungsgrundlage wurde zugunsten 
der Orchestersolisten ergänzt, weil im bisherigen 
§ 5 Abs. 6 BThPG nur für die Gesangssolisten, 
die Schauspielsolisten und die Tanzsolisteneine 
Regelung getroffen worden war. Die Regelung 
des § 5 Abs. 6 (alt) BThPG wur,de geändert, 
weil die Bestimmungen über die "Mindest"­
Ruhegenußermittlungsgrundlage künftigihin nur 
dann zum Tragen kommen soll, wenn der Be­
dienstete während seiner Tätigkeit bei den Bun­
destheatern nachgewiesenermaßen einmal ,einen 
höheren Bezug hatte als den im Gesetz ange­
führten Mindestbezug. 

2. Die fest;e Gage nach § 
gesetzes. 

7 des Schauspieler- Zu § 6: 

3. Das Auftrittshonorar. 

Bezüge mit Aufwandscharakter, Jubiläumszuwen­
dungen und jene Bezüge, die eine anspruchsbe­
gründende Nebengebühr darstellen, sind nicht 
zum "vollen Dienstbezug" zu rechnen. Durch 
den Verweis auf § 15 des Gehaltsgesetzes 1956 
i. d.F. der 24. GG-Novelle, ,BGBL Nr. 214/1972 
soll eine Klarstellung getroffen werden. ' 

Zu Abs. 3: 

Die hier getroffene Regel~ng entspricht den 
Bestimmung,en des § 5 Abs. 2 und 3 des PG 1965. 

Zu Abs. 4 und 5: 

Diese bei den Absätze entsprechen den bis~ 
herigen gesetzlichen Regelungen des § 5 A>bs. 3 
und 4 BThPG. Die vorgenommenen Abwei­
chungen sind lediglich durch die sonst in diesem 
Paragraphen getroffenen Änderungen notwendig 
geworden. 

Zu Abs. 6: 

Nach der bisher gültigen Regelung im §5 
Abs. 5 BThPG wurde der Ruhegenuß eines 

Auch die Bestimmungen über den Hundertsatz 
des Ruhegenusses mußten dem Pensionsgesetz 
1965 angeglichen werden. Der volle Ruhegenuß 
wird nunmehr mit 35 Dienstjahren erreicht. 
Ballettmitglieder, Bläser und Solosänger erreichen 
den vollen Ruhegenuß bereits mit 28 Dienst­
jahren. Diese Sonderregelung ergibt sich aus den 
Besonderheiten ihres Dienstes bei den Bundes­
theatern. 

Zu § 6 a: 

Anläßlich der Regelung der Nebengebühren­
zulagen bei den Bundestheaterbediensteten 
mußte vor allem auf die Vielzahl der bei den 
Bundestheatern anfallenden Nebengebühren Be­
dacht genommen und eine Möglichkeit gefunden 
werden, die diesem Umstand Rechnung trägt und 
trotzdem dne exakte Vollziehbarkeiteines sol­
chen Gesetzes gewährleistet. Angeboten hat sich 
hiebei eine bereits bestehende Regelung, wie sie 
in der 4. Novelle der Bundesbahn-Pensions­
ordnung, BGBL Nr. 246/1972, im neuen § 25 a 
gesdütffen wurde. Um j'ede Kompliziertheit in 
der Vollziehung zu vermeiden, wurde auch für 
die Bundestheaterbediensteten nur ein einheitli­
cher Nebengebührendurchschnitts<satz geschaffen, 
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332 der Beilagen 11 

der 8,3 v. H. des ruhegenußfähigen Monats- Zu § 10: 
bezuges, höchstens j,edoch 892 S beträgt. 

Bediensteten mit Auftrittshonorar und mit 
sogenannten All-in-Verträgen gebührt keine 
Nebengebühr und damit auch keine Neben­
gebührenzulage im Ruhestand. 

Zu § 7: 

Die Abs. 4 bis 7 dieses Paragraphen wurden 
neu gefaßt; damit werden die bisherigen kollek­
tivvertraglichen Bestimmungen für die Bemes­
sung des Ruhegenusses bei Bediensteten mit Auf­
trittshonorar in das Gesetz aufgenommen _wer­
den. 

Beseitigt wurde die bisher geltende Bestim­
mung des § 7 Abs. 4 BThPG, wonach den Solo­
sängern, den B,läsern 'eines Opernorchesters, den 
ersten Bläsern der -Bühnenmusik und des Burg­
theaterorchesters sowie den weiblichen Ballett­
mitgliedern jedes volle in dieser Verwendung zu­
rückgelegte anrechenbare Dienstjahr als eine 
Dienstz-eit von fünfzehn Monaten zu rechnen ist, 
weil eine begünstigte Anrechnung von Dienst­
zeiten nach dem Pensionsgesetz 1965 nidlt mehr 
vorgesehen ist. Den Besonderheiten des Dienstes 
bei den Bundestheatern wurde im § 6 Abs. 2 
lit. a dadurch Rechnung getragen, daß Ballett­
mitglieder, Bläser und _Solosänger den vollen 
Ruhegenuß bereits mit 28 Dienstjahren erreichen. 

Zu § 8: 

Der zweite Satz, der in den § 8 Abs. 1 neu 
aufgenommen wurde, soll die beitragsfreie An­
rechnung eines einschlägigen abgeschlossenen 
Studiums an einer Kunsthochschule -oder staat­
lichen Kunstakademie ermöglichen. Diese Rege­
lung wurde notwendig, weil es für Bundes­
theaterbedienstete kein gesetzliches Anstellungs­
erfordernis gibt. Ein Engagement bei den Bun­
destheatern erfolgt !lediglich auf Grund eines 
Probespieles, Vorsingens oder Vorspielens u. dgl. 

Zu § 9: 

Die getroffene Regelung über den Todesfall­
beitrag, den Bestattungskostenbeitrag und den 
Pflegekostenbeitrag bringt auch hier die Anpas­
sung an das Pensionsgese-tz 1965. 

Der Pensionsbeitrag beträgt für die Bundes­
theaterbediensteten 5 v. H. des Dienstbezuges, 
der Sonderzahlungen und des Nebengebühren­
durchschnittssatzes. Eine Sonderregelung gill; für 
die Ballettmitglieder, Bläser und Solosänger, für 
die der Pensionsbeitrag 6,25 v. H. beträgt, da 
sie den vollen Ruhegenuß bereits mit 28 Dienst­
jahren erreichen. Eine besondere Regelung war 
auch für die Bediensteten mit Auftrittshonorar 
notwendig. 

Zu § 15: 

Die Neufassung der Bestimmung über die An­
zeigepflichten der Bundestheaterbediensteten 
(Hinterbliebenen) erfolgte ebenfalls in Anpassung 
an das Pensionsgesetz 1965. 

Infolge der bereits bestehenden Möglichkeit 
einer subsidiä-ren Anwendung des Pensionsgesetzes 
1965 im Wege des § 17 BThPG konnte der § 12 
mit seinen Bestimmungen über Sonderzahlungen 
entfallen. Da das geltende Pensionsrecht Ruhens­
bestimmungen nicht kennt, wurde auf § 14 ver­
zichtet. Auch die §§ 16 und 18 wurden entbehr­
lich. Der § 18 deswegen, weil der zweite Absatz 
dieses Paragraphen bereits durch § 170 Z. 8 des 
B-KUVG, BGBL Nr. 200/1967, aufgehoben 
wurde und der Inhalt des Abs. 1 in § 4 Abs. 4 
aufgenommen wurde. _ 

Der Art. II der Novdle enthält die über­
leitungsbestimmungen für Leistungsempfänger 
nach den bisherigen pensionsrechtlichen Vor­
schriften. Im Abs. 2 ist vorgesorgt, daß die bis­
herigen Empfänger von Ruhe- und Versorgungs­
genüssen durch die neuen Bestimmungen keine 
finanzielle SchlechtersteIlung erfahren. Im­
Abs. 5 ist für die dort genannten Bediensteten 
eine Valorisierung ihrer. Pensionsbezüge vorge­
sehen. 

übergangsbestimmungen für Bundestheat,er­
bedienstete des Dienststandes sind im Art. III 
enthalten. Auch bei diesen Bediensteten ist die 
Wahrung des Besitzstandes bei Bemessung der 
für den Ruhegenuß anrechenbaren Dienstzeit 
g,ewährleistet. -

Im Art. IV ist der Wirksamkeits beginn festge­
setzt und die Vollzugsklausel enthalten. -
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12 332 ,oer BeiJagen 

Gegenüberstellung 
Bundestheaterpensionsge~etz 

In der Fassung BGBI. Nr. 159/1958 und 299/1959 In der Fassung des Entwurfes der vorliegenden 
(Geltendes Gesetz) Novelle: 

§ 1. (1) Den vertragsmäßig vollbesChäftigten, in 
ständiger Verwendung stehenden' Bediensteten 
der Bundestheater und ihren Hinterbliebenen 
gebühren nach Maßgabe der folgenden Bestim­
mungen Ruhe(Versorgungs)genüsse, sofern auf 
ihr Dienstverhältnis nicht die Bestimmungen des 
VettragsbedienstJet~ngesetzes 1948, BGBl. Nr. 86, 
J\nwendung finden. 

(2) Als vollbeschäftigt in ständiger Verwendung 
stehend gelten auch Bundestheaterbedienstete, 
deren Dienstverhältnis durch das SchauspieIer­
gesetz, BGBl. Nr. 441/1922, geregelt ist (künst­
lerisches Personal), wenn sie 

a) aus~chli'eßlich gegen Auftrittshonorar ver­
pflichtet sind, ihre Verträge auf eine Ver­
tragsdauer von mindestens zehn Monaten 
eines Spieljahres abgeschlossen sind und eine 
Mindestzahl von 42 Auftritten, unabhängig­
von, der Dauer der einzelnen Tätigkeits­
abschnitte, garantiert ist; 

b) gegen Monatsbezug verpflichtet sind, ihre 
Verträge auf eine Vertragsdauer von min­
destens zehn Monaten eines Spieljahres ab­
geschlossen sind und sie den Bundes­
theatern durch mindestens sechs Monate 
eines Spieljahres vernragsmäßig zur Verfü­
gung stehen; 

c) bereits in einem Dienstverhältnis an den 
Bundestheatern tätig waren, auf das die Be­
stimmungen dieses Bundesgesetzes oder der 
Bundestheaterpensionsverordnung, BGBl. 
Nr. 440/1922, in der jeweils geltenden Fas­
sung Anwendung gefunden haben, sofern 
dieses Dienstverhältnis, wenn auch unter 
geänderten Bedin,gungen, aufrecht geblieben 
ist, für die Zeit ihrer tatsächlichen Wieder­
beschäftigung an den Bun,destheatern. 

§ 1. (1) Dieses Bundesgesetz regelt die Pen­
sionsansprüche der in Vollbeschäftigung und 
ständiger Verwendung stehenden Bundesbe­
diensteten österreichischer Staatsbürgerschaft, 
deren Dienstverhältnis 'durch 

a) das SchauspieIergesetz, BGBl. Nr. 441/ 
1922, in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. Nr. 108/1958 oder 

b) den Kollektivvertrag für . das technische 
Personal der Bundestheater 

......,. im folgenden Bundestheaterbedienstete ge­
nannt - geregelt ist, sowie ihrer Hinterbliebe­
nen und Angehörigen. 

(2) Als vollbeschäftigt in ständiger Verwen­
dung stehend gelten auch Bundestheaterbedien­
stete, deren Dienstverhältnis durch das Schau­
spielergesetz geregelt ist (künstlerisches Perso­
nal), wenn sie 

a) ausschließlich gegen Auftrittshonorar ver­
pflichtet sind, ihre Verträge auf eine Ver­
tragsdauer von mindestens zehn Monaten 
eines Spieljahres abgeschlossen sind und 
eine Mindestzahl. von 42 Auftritten, un­
abhängig von der Dauer der einzelnen 
Tätigkeitsabschnitte, garantiert ist; 

b)gegen Monatsbezug verpflichtet sind, ihre 
Verträge aüf eine Vertragsdauet von min­
destenszehn Monaten eines Spieljahres 
abgeschlossen sind und sie den Bundes­
theatern durch mindestens 'sechs Monate 
eines Spieljahres vertragsmäßig zur Ver­
fügung stehen; 

c) bereits in einem Dienstverhältnis an den 
Bundestheatern tätig waren, auf das die 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes oder 
der Bundestheaterpensionsverordnung, 
BGBl. Nr. 440/1922, in der jeweils gel­
tenden Fassung Anwendung gefunden 
haben, sofern dieses Dienstverhältnis, 
wenn auch unter geänderten Bedingun­
gen, aufrecht geblieben is't, für die Zeit 
ihrer tatsächlichen Wiederbeschäftigung an 
den Bundestheatern; 
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332 der BeiJagen 13 

In der Fassung BGBl. Nr. 159/1958 und 299/1959 In der Fassung des Entwurfes der vorliegenden 
(Geltendes Gesetz) Novelle: 

(3) Auf die im provisorischen Dienstverhältnis 
stehenden Arbeiter und alle übrigen Bundes­
theaterbediensteten, auf welche die Bestimmungen 
der Abs. 1. und 2 nicht zutreffen, insbesondere 
TagesausheIfer, Statisten, Angehörige des Pub li­
kumsdienstes und sonstige Aushilfsarbeitskräfte, 
sowie Ballettschüler und Lehrlinge der Bundes­
theater findet dieses Bundesgesetz keine Anwen­
dung. 

d) bereits in zehn aufeinanderfolgenden Jah­
ren als Externisten im Sinne des Abs. 3 
lit. c -mit einer Vertragsdauer von min­
destens zehn Monaten und in mehr als 
vier Rollen je Spieljahr an den Bundes­
theatern vertraglich verpflichtet waren, es 
sei denn, der Vertrag -wurde für das elfte 
Spieljahrwegen Weigerung des _ Dienst­
nehmers, diesen überhaupt oder zu den 
bisherigen materiellen Bedingungen abzu­
schließen, nicht verlängert. 

(3) Unbeschadet der Bestimmungen der 
Abs. 1 und 2 findet dieses Bundesgesetz keine 
Anwendung auf 

a) Arbeiter, die 1m provisorischen oder 
dauernd provisorischen Dienstverhältnis 
stehen; 

b) Bundestheaterhedienstete mit Gastspiel­
verträgen, das sind im Sinne dieses Bun­
desgesetzes Mitglieder, bei denen die Vor~ 
aussetzungen nach Abs. 2 lit. a oder lit. b 
nicht gegeben sind; 

c) Externisten, das sind im Sinne dieses Bun­
desgesetzes nichtständige Mitglieder (Dar­
steller), die für nicht aus dem Kreise der 
ständigen Mitglieder (Darsteller) zu be­
setzende Fächer (Rollen) höchstens mit 
Einjahresvertrag für ein his sechs Bühnen­
werke innerhalb eines Spieljahres ver­
pflichtet werden; 

d) Angehörige von Zusatzchören; 
e) Tages(Abend)aushelfer; 
f) Komparsen und Statisten; 

g) Substituten; 
h) Volontäre; 
i) Angehörige des Publikums dienstes; 
j) Aushilfsarbeitskräfte; 

k) Ballettschüler der Bundestheater ; 
1) Lehrlinge der Bundestheater; 

m) Bundestheaterbedienstete, die in em 
öffentlich-rechtliches Dienstverhältnis zum 
Bund aufgenommell werden oder bei Be­
gründung des in den Abs. 1 und 2 um­
schriebenen Dienstverhältnisses bereits in 
einem solchen stehen, wenn ihnen aus 
diesem Anwartschaft auf Pensionsversor­
gung zusteht; dies gilt nicht, wenn der 
Dienstnehmer bei der Aufnahme in das 
öffentlich-rechtliche Dienstverhältnis bzw. 
bei Unterstellung unter dieses Bundesge­
setz auf Anwartschaft oder Anspruch auf 
Pensionsversorgung bzw. Emeritierungs­
bezüge aus dem öffentlich-rechtlichen 
Dienstverhältnis verzichtet; 
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14 332 der Beilagen 

In der Fassung BGBl. Nr. 159/1958 und 299/1959 In der Fassung des Entwurfes der vorliegenden 
(Geltendes Gesetz) Novelle: 

§ 2. (1) Die im § 1 Abs. 1 und 2 genaimten Bun­
destheaterbediensteten haben bei Vorliegen der 
sonstigen Voraussetzungen (§ 3) nach iAblauf des 
Monates, in dem sie das 60. Lebensjahr vollendet 
haben, Anspruch auf Versetzung in den Ruhe­
stand. Vor diesem Zeitpunkt besteht ein Anspruch 
nur dann, wenn der Bundestheaterbedienstete 
dauernd unfähig geworden ist, einen seiner Aus­
bildung, seinen Fähigkeiten und seinen Kennt­
nissen entsprechenden Dienst in deh Bundes­
theatern zu versehen. 

(2) Der Bundestheaterbedienstete kann vom 
Dienstgeber - ungeachtet eines noch nicht abge­
laufenen D~enstvertrages - in den Ruhestand 
versetzt werden: 

a) bei dauernder Unfähigkeit, seinen Dienst­
posten ordnungsgemäß zu versehen, . i 

I 

n) Bundestheaterbedienstete, die bei der 
erstmaligen Begründung eines in den 
Abs. 1 und 2 umschriebenen Dienstver­
hältnisses als 

aa) Ballettmitglied das 18. Lebensjahr, 

bb) Orchester- oder Chormitglied das 
35. Lebensjahr, 

cc) mit einem sonstigen Bühnendienst­
vertrag verpflichtetes Mitglied das 
50. Lebensjahr oder als 

dd) Angehöriger des technischen Perso­
nals das 38. Lebensjahr vollendet oder 
überschritten haben; 

0) Bedienstete, die zur Vertretung von Bun:' 
destheaterbediensteten aufgenommen 
wurden, wenn diese wegen Karenzurlau­
bes, Krankheit, B"eschäftigungsverbotes 
nach dem Bunde,sgesetz über den Mutter­
schutz, BGBl. Nr. 76/1957, in der jeweils 
geltenden Fassung oder auf Grund des 
Wehrgesetzes, BGBl. Nr. 188/1955, in der 
jeweils geltenden Fassung oder des Zivil­
dienstgesetzes, BGBl. Nr. 187/1974, an der 
Diensterfüllung verhindert sind. 

(4) Bundestheaterbedienstete, die die öster­
reichische Staatsbürgerschaft nicht besitzen, so­
wie die unter Abs. 3 lit. n aufgezählten Be­
diensteten können auf Antrag der Burides­
theater mit Zustimmung des Bundeskanzlers 
und des Bundesministers für Finanzen dem An­
wendungsbereich dieses Bundesgesetzes unter­
stellt werden, wenn dies im Interesse der Bun­
destheater gelegen i'st. 

§ 2. (1) Der Bundestheaterbedienstete hat An­
spruch auf Versetzung in den zeitlichen Ruhe­
stand, wenn er 

a) dienstunfähig ist, sich jedoch die Wieder­
erlangungseiner Dienstfähigkeit voraus­
sehen läßt, oder 

b) dauernd unfähig geworden ist, .einen 
seiner Ausbildung, seinen Fähigkeiten und 
seinen Kenntnissen entsprechenden Dienst 
inden Bundestheatern zu versehen, er 
aber das 60. Lebensjahr noch nicht voll­
endet hat. 

(2) Der Bundestheaterbedienstete kann vom 
Dienstgeber - ungeachtet eines noch nicht ab­
gelaufenen Dienstvertrages - in den zeitlichen 
Ruhestand versetzt werden, wenn er dauernd 
unfähig ist, seinen Dienstposten ordnungsge­
mäß zu versehen, das 60. Lebensjahr aber noch 
nicht vollendet hat. 
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In der Fassung BGBI. Nr. 159/1958 und 299/1959 In der Fassung des Entwurfes der vorliegenden 
(Gelterides Gesetz) Novelle: 

b) bei Knderungen in der Organisation oder 
im Betrieb der Bundestheateroder 

c) wenn' der Bundestheaterbedienstete das 
60. Lebensjahr vollendet und den Anspruch 
auf den vollen Ruhegenuß erworben hat; 
ein Bundestheaterbediensteter des künst­
lerischen Personals jedoch nur mit Ablauf 
des Spieljahres. 

(3) Der Bundestheaterbedienstete ist auf Ver­
langen des Dienstgebers verpflichtet, sich zur 
Feststellung der dauernden Unfähigkeit im Sinne 
des Abs. 1 und des Abs. 2 lit. a einer Unter­
suchung durch den Amts(Theater)arzt, gegebe­
nenfalls einer Begutachtung durch einen sonstigen 
vom Dienstgeber bestimmten Sachverständigen 
zu unterziehen. Die Feststellung, ob Dienstunfä-
higkeit im Sinne des Abs. 1 vorliegt, ist auch auf 
Verlangen des Bundestheaterbediensteten vorzu-
nehmen. 

(4) Bundestheaterbedienstete, auf deren Dienst­
verhältnis das Schauspielerges,etz keine Anwen­
dung findet, scheiden mit Ablauf des Jahres, in 
dem sie das 65. Lebensjahr voHenden, von Ge­
setzes wegen aus dem Dienstverhältnis aus; er­
füllen sie zu diesem Zeitpunkt die Vorausset­
zungen des § 3, treten sie in den Ruhestand. 

(5) Mit der Versetzung in den Ruhestand endet, 
das Dienstverhältnis. ' 

(6) Das Redlt des Dienstgebers, den Dienst­
vertrag zu kündigen oder nicht zu verlängern, 
wird durch sein Recht, den Bundestheaterbedien­
steten in den Ruhestand zu versetzen, nicht be­
rührt. 

(3) Der Bundestheaterbedienstete ist von 
Amts wegen in den zeitlichen Ruhestand zu 
versetzen, wenn er infolge Krankheit länger 
als ein Jahr vom Dienst abwesend ist, sofern 
nicht die Voraussetzungen für die Versetzung 
in den dauernden Ruhestand vorliegen. 

(4) Bei Berechnung der einjährigen Dauer 
einer durch Krankheit verursachten Abwesen­
heit vom Dienst ist eine dazwischenliegende, im 
Urlaubsverhältnis zugebrachte Zeit überhaupt 
nicht als Unterbrechung anzusehen. Bei Berech­
nung der einjährigen krankheitsbedingten Ab­
wesenheit vom Dienst ist eine dazwischenlie­
gende Dienstleistung nur dann als Unterbre­
chung anzusehen, wenn sie mindestens die 
halbe Dauer des unmittelbar vorherliegenden 
Krankenstandes erreicht. In diesem Fall ist das 
Jahr erst vom Ende der zwischen den beiden 
Krarikheitsperioden gelegenen Dienstleistung an 
zu rechnen. Bei einer dazwischenliegenden 
Dienstleistung von kürzerer Dauer sind bei Be­
rechnung des einjährigen Krankenstandes die 
einzelnen Abschnitte der krankheitsbedingten 
Abwesenheit vom Dienst zusammenzurechnen. 

(5) Der infolge Dienstunfähigkeit in den 
zeitlichen Ruhestand versetzte Bundestheater­
bedienstete ist verpflichtet, sich auf Anordnung 
des Dienstgebers einer Untersuchung zur Prü­
fung des Fortbestandes seiner Dienstunfähig­
keit zu unterwerfen. Außerdem hat er jede 
erwerbsmäßige Tätigkeit vor ihrer Aufnahme 
vom Dienstgeber genehmigen zu lassen. 

(6) Erlangt der in den zeitlichen Ruhestand 
versetzte Bundestheaterbedienstete die Dienst­
fähigkeit wieder, so hat er auf Aufforderung 
des Dienstgebers den zuletzt bekleideten 
Dienstposten sofort wieder anzutreten. 

(7) Kommt der Bundestheaterbedienstete den 
im Abs. 5 oder 6 vorgesehenen Anordnungen 
des Dienstgebers nicht nach, entfällt ab dem 
Zeitpunkt der Weigerung bis zur Erfüllung der 
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In der Fassung BGBI. Nr. 159/1958 und 299/1959 In der Fassung des Entwurfes der vorliegenden 

Siehe § 2. 

(Geltendes Gesetz) Novelle: 

vorgesehenen Verpflichtung' sein Ruhegenuß. 
Ebenso entfällt der Ruhegenuß während des 
Zeitraumes einer nicht genehmigten erwerbs­
mäßigen Tätigkeit. Ein entstandener .oberge­
nuß ist hereinzubringen. Eine Nachzahlung 
findet nicht statt. 

§ 2 a. (1) Der Bundestheaterbedienstete hat 
bei Vorliegen der sonstigen Voraussetzungen 
(§ 3) nach Ablauf des Monats, in dem e'r das 
60. Lebensjahr vollendet hat, Anspruch auf 
Versetzung in den dauernden Ruhestand. 

(2) Der Bundestheaterbedienstete kann vom 
Dienstgeber - unge~chteteines noch nicht ab­
gelaufenen Dienstvertrages - in den dauern­
den Ruhestand versetzt werden: 

a)bei dauernder Unfähigkeit, seinen Dienst­
posten ordnungsgemäß zu versehen, wenn 
der Bundestheaterbedienstete das 60. Le­
bensjahr bereits vollendet hat, oder· 

b) bei Anderung in der Organisation oder 
im Betrieb der. Bundestheater oder 

c) wenn der Bundestheaterbedienstete das 
60. Lebensjahr vollendet und den An­
spruch auf den vollen Ruhegenuß erwor­
ben hat; ein Bundestheaterbediensteter 
des künstlerischen Personals mit Ablauf 
des Spieljahres oder 

d) wenn der Bundestheaterbedienstete das 
60. Lebensjahr vollendet hat und bis zu' 
diesem Zeitpunkt den Anspruch auf den 
vollen Ruhegenuß zwar erreichen hätte 
können, aber nur deswegen nicht erreicht 
hat, weil er seit seiner Unterstellung, 
unter dieses Gesetz aus Gründen, die in 
seiner Person liegen, ausgenommen 
Krankheit, je Spieljahr den Bundes­
theatern nicht in dem im § 7 Abs. 3 
oder 4 genannten Ausmaß zur Verfügung 
stand oder 

e) wenn der Bundestheaterbedienstete das 
60. Lebensjahr vollendet hat und sich im 
zeitlichen Ruhestand befindet. 

(3) Der Bundestheaterbedienstete scheidet 
mit Ablauf des 65. Jahres nach dem Jahre seiner 
Geburt von Gesetzes wegen aus dem Dienst­
verhältnis aus, ein Bundestheaterbediensteter 
des künstlerischen Personals mit Ablauf des 
Spieljahres, das im 65. Jahr nach dem Jahre 
seiner Geburt endet; erfüllter zu diesem Zeit­
punkt die Voraussetzungen des § 3, tritt er in 
den dauernden Ruhestand. 
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I 

§ 3. (3) Das Bundesministerium für Unterricht 
kann in berücksiclttigungswürdigen Fällen im Ein­
vernehmen mit dem Bundesministerium für Finan­
zen von der Voraussetzung des B,esitzes der 
österreichischen Staatsbürgerschaft im Zeitpunkt 

(4) Aus künstlerischen oder betrieblichen 
Gründen kann der Fortbestand des Dienstver­
hältnisses über die Altersgrenze gemäß Abs. 3 
hinaus mit Zustimmung des Bundeskanzlers und 
des Bundesministers für Finanzen auf jeweils 
ein Jahr, bei Schauspielern auf jeweils zwei 
Jahre, vertraglich vereinbart werden, wenn zu 
diesem Zeitpunkt die für die Erlangung des 
Anspruches auf den vollen Ruhegenuß erfor­
derliche Dienstzeit bereits erreicht ist und der 
Bedienstete ferner eine tatsächliche Dienstzeit 
von mindestens zehn Jahren bei den Bundes­
theatern aufzuweisen hat. 

§ 2 b.(1) Das Recht des Dienstgebers, den 
Dienstvertrag zu kündigen oder nicht zu ver­
längern, wird durch sein Recht, den Bundes­
theaterbediensteten in den Ruhestand zu ver­
setzen, nicht berührt. 

(2) Mit der Versetzung oder dem übertritt 
in den Ruhestand wird aus dem Dienstverhält­
nis ein Ruhestlmdsverhältnis. 

(3) Die künstlerische Dienstunfähigkeit ist 
durch den Dienstgeber auf Grund eines Gut­
achtens eines von ihm bestimmten Sachverstän­
digen festzustellen. Der Bundestheaterbedien­
stete ist verpflichtet, sich einer solchen Begut­
achtung zu unterziehen. Er ist jedoch berechtigt, 
selbst ein Sachverständigengutachten vorzule­
gen. 

(4) Wird ein Bundestheaterbediensteter des 
Ruhestandes, der vor seiner Ruhestandsverset­
zung nach einem der. Smematades technischen 
oder des künstlerischen Personals entlohnt wurde, 
wieder in den Dienststand aufgenommen (reak­
tiviert), so gebührt ihm die besoldungsrechtliche 
Stellung, die er im Zeitpunkt seiner Versetzung 
in ,den Ruhestand innehatte. In diesem Falle 
ist dem 'Bundestheaterbediensteten in ,der Ge­
haltsstufe, die er anläßlichder Reaktivierung 
erhält, die Zeit, die er vor seiner Ruhestands­
versetzung in dieser Gehaltsstufe verbracht hat, 
für die Vorrückung anzurechnen. 

(5) Bei den Bundesmeaterbediensteten, die nicht 
unter Abs. 4· fallen, ,darf bei Wiederaufnahme 
des Dienstes der Bezug nicht weniger betragen 
als der bisherige Ruhebezug. 

§ 3. (3) Entfällt. 
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der Ruhestandsversetzung sowie wiihrend des 
Bezuges des Ruhe(Versorgungs)genusses Nach­
sicht gewähren. 

(4) Im Falle der Auflösung des Dienstvethält- (3) Im Falle der Auflösung des Dienstverhält-
nisses wegen groben Verschuldens des Bundes- nisses wegen groben Verschuldens des Bundes-
theaterbediensteten gebührt kein Ruhegenuß. theaterbediensteten gebührt kein Ruhegenuß. 

(5) Der Anspruch auf Ruhegenuß kann bei 
Bundestheaterbediensteten, die ausschließlich gegen 
Auftrittshouorar verpflichtet sind, vertragIich 
ausgeschlossen werden. 

§ 4. (1) Scheiden Bundestheaterbedienstete, die 
mindestens zehn anrechenbare Dienstjahre im 
Sinne des § 7 Abs. 1 Z. 1 und 2 und Abs. 2 auf­
weisen, infolge Kündigung durch den Dienstgeber 
oder Nichterneuerungdes Vertrages wegen Wei­
gerung des Dienstgebers, diesen überhaupt oder 
zu den bisherigen materiellen Bedingungen neuer­
lich abzuschließen, oder infolge vorzeitiger Auf­
lösung des Dien'stverhältnisses durch den Bundes­
theaterbediensteten aus den Gründen der §§ 21 
und 39 des Schauspielergeset,zes aus dem Dienst­
verhältnis aus und sind sie nur deshalb vom 
Anspruch auf Ruhegenuß ausgeschlossen, weil 
ihnen das Erfordernis der Dienstunfähigkeit oder 
des Alters mangelt, so bleibt ihnen die Anwart­
schaft auf Ruhegenuß bewahrt; dies gilt nicht 
in den Fällen des § 3 Abs. 4. 

(5) Entfällt. 

§ 4. (1) Scheiden Bundestheaterbedienstete, 
die mindestens zel:m anrechenbare Dienstjahre im 
Sinne des § 7 Abs. 1 Z. 1 und 2 und Abs. 2 
aufweisen, infolge Kündigung ,durch den Dienst­
geber oder Nichterneuerung des Vertrages wegen 
Weigerung des Dienstgebers, diesen überhaupt 
oder zu den bisherigen materiellen Bedingungen 
neuerlich abzuschließen, oder infolge vorzeitiger 
Auflösung des Dienstverhältnisse~ durdl den 
Bundestheaterbediensteten aus den Gründen der 
§§ 21 und 39 des Schauspielergesetzes aus dem 
Dienstverhältnis aus und sind sie nur deshalb 
vom Anspruch auf Ruhegenuß ausgeschlossen, 
weil ihnen das Erfordernis der Dienstunfähig­
keit oder des Alters mangelt, so bleibt ihnen 
die Anwartschaft auf Ruhegenuß gewahrt; dies 
gilt nicht in den Fällendes § 3 Abs. 3. Für die 
im § 1 Abs. 2 lit. d genannten Personen sind 
auch die als Externist verbrachten Vertragszei­
ten auf diese zehn Dienstjahre anzurechnen. 

(4) Scheidet ein Bundestheaterbediensteter 
aus dem Dienstverhältnis aus, ohne daß ein An­
spruch auf einen laufenden Ruhe(Versorgungs)­
genuß erwachs'en ist, so hat der Dienstgeber kei­
nen überweisungsbetrag nach § 311 des Allge­
meinen Sozialversicherungsgesetzes, BGBL 
Nr. 189/1955, zu leisten, wenn die Anwartschaft 
auf einen Ruhe(Versorgungs)genuß ,gewahrt 
bleibt (§ 4 Abs. 1). Der Dienstgeber hat binnen 
18 Monaten nach Feststellung des Verlustes der 
Anwartschaft dem Pensionsversicherungsträger, 
der aus dem die Anwartschaft begründenden 
Dienstverhältnis zuletzt zuständig gewesen wäre, 
einen überweisungsbetrag in der Höhe zu leisten, 
in der der überweisungsbetrag zu leisten ge­
wesen wäre, wenn der Dienstnehmer aus dem 
pensionsversicherungsfreien Dienstverhältni, 
ohne Wahrung der Anwartschaft auf einen lau­
fenden Ruhe(Versorgungs)genuß ausgeschieden 
wäre. 
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§ 5. (1) Die Grundlage für die Bemessung des 
Ruhegenusses beträgt 78,3 v. H., ab 1. Jänner 
1961 79 v. H. und ab 1. Jänner 1962 80 v. H. 
(Ruhegenußbemessungsgrundlage) der Ruhege­
nußermittlungsgrundlage. 

(2) Als Ruhegenußermittlungsgrundlage gilt, 
abgesehen von den Bestimmungen der Abs. 3 
bis 6, der letzte vertragsmäßig monatlich im vor­
aus gebührende Dienstbezug zuzüglich allfälliger 
Teuerungszulagen bis zum Höchstausmaß von 
zusammen monatlich 10500 S, wobei Familien­
zulagen, die den Bundestheaterbediensteten des 
Dienststandes gewährt werden oder im Dienst­
bezug enthalten sind, Sonderzahlungen (Sonder­
zulagen), Pauschalien aller Art und Zulagen für 
besonders bezeichnete Dienstleistungen außer An­
schlag bleiben. 

§ 5. (1) Die Ruhegenußhemessungsgrundlage 
beträgt 8.0 v. H. der Ruhegenußermittlungs­
grundlage. 

(2) Als Ruhegenußermittlungsgrundlage gilt, 
abgesehen von ,den Bestimmungen der Abs. 4 
bis 8, der letzte vertragsmäßig monatlich im 
voraus gebührende volle Dienstbezug b~s zum 
Höchstausmaß von monatlich 31900,- S. Der 
Betrag von 31 900,- S ändert sich jeweils um 
den gleichen Hundertsatz, um den der Gehalt 
eines Beamten des Dienststandes der Allgemei­
nen Verwaltung in der Dienstklasse VIII, Ge­
haltsstufe 7 zuzüglich anfälliger Teuerungszu­
lagen geändert wird. Sonderzulagen, die Haus­
haltszulage, Pauschalien aller Art, Zulagen für 
besonders bezeichnete Dienstleistungen, insbe­
sondere die ·,den Nebengebühren nach § 15 des 
Gehahsgesetzes 1956, BGBL Nr. 54, in der Fas­
sung der 24. Gehaltsgesetz~Novelle, BGBL 
Nr. 214/1972, el1itsprechen, bleiben außer Be­
tracht. 

(3) War jeder einzelne Dienstbezug während (~) Lst im Zeitpunkt des Ausscheidens eines 
der Dauer von 80 aufeinanderfolgenden Monaten, Bundestheaterbediensteten aus dem Dienststand 
in denen der Bundestheaterbedienstete den Bun- der für die nächste Vorrückung erforderliche 
destheatern zur Verfügung stand, höher als sein Zeitraum zur Hälfte verstrichen, ,dann ist der 
letzter Dienstbezug, so ist auf Antrag des Bun- Bundestheaterbedienstete so zu behandeln, als ob 
destheaterbediensteten oder seiner Hinterbliebe- die Vorrückung eingetreten wäre. Hat der Bun­
nen die Ruhegenußermittlungsgrundlage mit destheaterbedienstete im Zeitpunkt des Ausschei-
100 v: H. des Durchschnittes der Dienstbezüge dens aus dem Dienststand in der durch Vor­
während dieser 80 Monate festzusetzen. Die Ruhe- rückungerreichbaren höchsten Gehaltsstufe min­
genußermittlungsgrundlage verringert sich, wenn destens die Hälfte der Zeit zurücklegt, die für 
der Bundestheaterbedienstete mit einem höher.en ,das Erreichen der Dienstalterszulageerforder­
Dienstbezug weniger als 80aufeinanderfolgende lich ist, dann ist er so zu behandeln, als ob er in 
Monate den Bundestheatern zur Verfügung di~sem Zeitpunkt bereit~. Anspruch auf die 
stand, und zwar für je acht angefangene oder Dlenstalterszulage gehabt hatte. 
volle Monate um je 5 v. H. des Durchschnittes 
der sohin der Ermittlung zugrunde zu legenden 
Dienstbezüge. Als Dienstbezug gilt für die Zeit 
vor dem 1. Jänner 19.47 das Sechsfache, für die 
Zeit vom 1. Jänner 1947 bis 31. Dezember 1950 
das 2,4fache und für die Zeit nach dem 31. De-
zember 1950 das Einfache des früher,en Dienst-
bezuges, höchstens jedoch der Betrag von 
10500 S. Der Ruhegenuß darf unbeschadet der 
Bestimmung des Abs. 5 den um den Pensions-
beitrag v,erringerten letzten Dienstbezug nicht 
überschreiten. Der im ersten Satz erwähnte An-
trag ist unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb 
eines Monates nach nachweislicher Aufforderung 
durch die Bundestheaterverwaltung schriftlich zu 
stellen. Wird der Antrag später gestellt, sind die 
Bestimmungen der Abs. 3 und 4 erst von dem 
der Einbringung des Antrages folgenden Monats-
ersten an anzuwenden. 
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(4) Abs. 3 ist nur anzuwenden, wenn jeder 
einzelne Dienstbezug mindestens während der 
Dauer von 40 auf,einanderfolgenden Monaten 
höher war als der letzte Dienstbezug und wenn 
dieser nicht höher war als die nam Abs. 3 fest­
gestellte Ruhegenußermittlung.sgrundlage. 

(5) Der B,emessung des Ruhegenusses für Bun­
destheaterbedienstete, die ausschließlich mit Auf­
trittshonorar entlohnt werden, ist ein Dienst­
bezug von monatlich 10500 S zugrunde zu legen. 

(4) War' jeder einzelne Dienstbezug -während 
der Dauer von 80 aufeinanderfolgenden Mona­
ten, in denen der Bundestheaterbedienstete den 
Bundestheatern zur Verfügung stand, höher als 
sein letzter voller Dienstbezug, so ist auf Antrag 
des Bundestheatetbediensteten oder seiner Hin­
terbliebenen die Ruhegenußermittlungsgrund-
lage mit 100 v. H. ,des Durchschnittes der 
Dienstbezüge während ,dieser 80 Monate festzu­
setzen. Die Ruhegenußermittlungsgrundlage 
verringert sich, wenn der Bundestheaterbedien­
stete mit einem höheren Dienstbezug weniger als 
80 aufeinanderfolgende Monate den. Bundes­
theatern zur Verfügung stand, und zwar für je 
acht angefangene oder volle Monate um je 
5 v. H. Ides Durchschnittes. ,der '5Ohin Ider Er­
mittlung zugrunde ·zu legenden Diens,tbezüge. 
Als Dienstbezug gilt für die Zeit vor dem 1. Jän­
ner 1947 das Sechsfache, für die Zeit vom 1. Jän­
ner 1947 ibis 31. Dezember 1950 ,das 2,4fache 
und für Idie Zeit nach ,dem 31. Dezember 1950 
das Einfach'e Ides früheren Dienstbezuges, höch­
stens jedoch der Betrag von 10500,- S. Dieser 
Höchstbetrag ändert sich ab 1. September 1958 je­
weils um den Hundertsatz,· um den der Gehalt 
eines Beamten des Dienststandes der Allgemeinen 
Verwaltung in der Dienstklasse VIII, Gehalts­
stufe 1, geändert wurde. Mit dem Inkrafttreten 
dieses Bundesgesetzes gilt als Höchstbetrag die 
Ruhegenußermittlungsgrundlage gemäß Abs. 2. 
Der Ruhegenuß darf unbeschadet der Bestimmung 
des Abs. 6 den letzten Dienstbezug beziehungs­
weise den nach Abs. 7 errechneten letzten Dienst­
bezug, beid~ verringert um den Pensionsbeitrag, 
nicht übemchreiten. Der im er:sten Satz erwähnte 
Antrag ist unv.e~züglich, ,spätestens jedoch inner­
halb eines Monats nach nachweh5licher Auffor.de­
rung durch den Bundesminister für Unterricht 
und Kunst schriftlich zu stellen. Wil1d der An­
trag später gestellt, sind idie Bestimmungen der 
Abs. 4 und 5 erst von dem der Einbringung des 
Antrages folgenden Monatsersten an anzuwenden. 

(5) Abs. 4 ist nur anzuwenden, wenn j.eder 
einzelne Diens.t:bezu;g mindestens während rder 
Dauer von 40 aufeinalliderfolgenden Monaten 
höher war als der letzte volle Dienstbezug und 
wenn .dieser nicht höher war als ,die nach Abs. 4 
festgestellte Ruhegenußermittlungsgrundlage. 

(6) Der Bemessung des Ruhegenusses ist als (6) Für ,Bundestheatel1bedienstete, die aus-
Ruhegenußermittlungsgrundlage im Sinne des sdlließlich init Auftrittshonorar entlohnt wer­
Abs. 1 mindestens zugrunde zu legen: den, biLdet ,das 5,25fache des Auftritushonorars 

a) bei Gesangssolisten der Höchstbezug em- d~e . Ruhegenußermittlungsgrundla;ge. Die Be­
smließlim . der Dienstalterszulage eines stimmungen des Abs. 2 sind sinngemäß anzu­
Chorsängers des betreffenden Bundes- wenden. 
theaters, 

b) bei Schauspielsolisten und bei Mitgliedern 
des Regiedienstes und des szenischen Hilfs-
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dienstes der Bezug der 2. Gehaltsstufe der 
Bühnenmusik der Staatsoper, 

c) bei Tanzsolisten der Höchstbezug ein­
. schließlich der Dienstalterszulage eines Mit­

gliedes des Ballettkorps der Staatsoper. 

(7) Der in den Abs. 2, 3 und 5 angeführte 
Betrag von 10500 S ändert sich jeweils um den 
gleichen Hundertsatz, um den der Gehalt eines 
Bundesbeamten in der Gehaltsstufe 1 der Dienst­
kl~sse VIII des Gehaltsgesetzes 1956, BGBl. 
Nr. 54, geändert wird. 

§ 6. (1) Nach zehn anrechenbaren Dienstjahren 
(§ 7) beträgt der monatliche Ruhegenuß 
40 v. H. der Ruhegimußbemessungsgrundlage. 

(2) Für jedes weitere anrechertbare, in einem 
diesem Bundesgesetz unterliegenden Dienstver­
hältnis zugebrachte volle Jahr erhält der Be­
dienstete für Dienstzeiten als' 

(7) Für Bundestheaterbedienstete, die mit 
Auftrittshonorar entlohnt wurden oder wer­
den, sind die Bestimmungen der Abs. 4 und 5 
sinngemäß mit der Maßgabe anzuwenden, daß 
42 Auftritte in einem Spieljahr acht Monaten 
gleichzustellen sind und als Dienstbezug das 
5,25fache des durchschnittlichen Auf tritts­
honorars in dieser Z\!it anzusehen ist. 

(8) Wenn der Bedienstete während seiner 
Tätigkeit bei den Bundestheatern bereits einen 
höheren Bezug als den unter lit. abis d ge­
nannten Bezug hatte, ist der Bemessung des 
Ruhegenusses als Ruhegenußermittlungsgrund­
lage im Sinne des Abs. 1 mindestens zugrunde 
zu legen: 

a) bei Gesangssolisten der Höchstbezug em­
schließlich der Dienstalterszulage . eines 
Chorsängers der Staatsoperj 

b) bei Schauspielsolisten und bei Mitgliedern 
des Regiedienstes und des szenischen 
Dienstes, die nach keinem Bezugsschema 
entlohnt werden, der Bezug der 2. Ge­
haltsstufe in der höchsten Verwendungs­
gruppe des Bühnenorchesters der Bundes­
theater, 

c) bei Tanzsolisten der Höchstbezug ein­
schließlich der Dienstalterszulage eines 
Mitgliedes des Ballettkorps der' Staats­
oper, 

d) bei Orchestersolisten der Höchstbezug 
einschließlich der Dienstalterszulage eines 
Mitgliedes des Orchesters der Staatsoper. 

§ 6. (1) Der monatliche Ruhegenuß beträgt 
bei einer für die Bemessung des Ruhegenusses 
anrechenbaren Gesamtdienstzeit (§ 7) von zehn 
Jahren 50 v. H. der Ruhegenußbemessungs-
grundlage. ' 

(2) Für jedes weitere nach den Bestimmungen 
des § 7 Abs. 1 Z. 1 und 2 und Abs. 2 anrechen­
bare volle Dienstjahr erhöht sich der Ruhe­
genuß für Dienstzeiten als 

a) Ballettmitglied, 
2,8 v. H., 

Bläser, Solosänger 

b) sonstiger 
2 v. H. 

Bundestheaterbediensteter 

um 

um 

a) Direktor, Regisseur, artisti5cher Sekretär, 
Dramaturg, Schauspieler" Mitglied eines 
Opernorchesters (jedoch nicht als Bläser), 
Bläser der Bühnenmusik oder des Burg­
theaterorchesters (jedoch nicht als erster 
Bläser), männliches BalLettmitglied, Chor- der Ruhegenußbemessungsgrundlage~ 
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direktor, Chormitglied, Kapellmeister, Ge-
sangskorrepetitor, Souffleur, Inspizient (je-
doch nicht als Orchesterinspizient), Bühnen-
bildner, Kostümbildner, Ausstattungsvor-
stand, Bühnen-, Beleuchtungs- oder Garde-
robeinspektor, technischer Assistent, 
künstlerischer Archivar eines Operntheaters, 
Bundestheaterberuensteter des technischen 
Personals in folgenden Verwendungen: als 
Meister, Monteur, Maschinist, Bühnen:-
oder Transportarbeiter, Feuerwehrmarm, 
Arbeiter der Dekorationswerkstätte, zum 
Vorstellungsdienst ,eingeteilter Magazins-
oder Garderobearbei~er 3 v. H., 

b) Solosänger, Bläser eines Opernorchesters, 
Mitglied der Bühnenmusik oder des Burg­
theaterorchesters, sofern diese Dienstzeit 
nicht unter lit. a fällt, weibliches Ballett­
mitglied, Ballettkorr:epetitor, Orchester­
inspizient, Arbeiter der Kostümwerkstätte 
2,4 v. H., 

c) sonstiger Bundestheaterbediensteter 2 v. H. 
der Ruhegenußbemessungsgrundlage . 

. (3) Für angerec..~nete Ruhegenußvordienstzeiten 
gilt der Satz 2 v. H. Dieser Hundertsatz gilt 
auch im Falle der Ruhestands,ve,rsetzung gemäß 
§ 2 Abs. 1 erster Satz, für Dienstzeiten in einer 
der unter Abs. 2 lit. a und lit. b angeführt,en 
Verwendungen, soweit es sich nicht um Bundes­
theaterbedienstete handelt, deren Dienstverhält­
nis durch das Schauspielergesetz geregelt ist. 

(4) Sind bei einem Bundestheaterbediensteten 
verschiedene Hundertsätze anzuwenden, so ist die 
Summe der verbleibenden Jahresbruchteile unter 
Bedachtnahme auf § 7 Abs. 5 wie die letzte an­
rechenbare Dienstz,eit zu behandeln. 

(5) Der Ruhegenuß darf die volle Ruhegenuß­
bemessungsgrundlage nicht übersteigen. 

(3) Für angerechnete Ruhegenußvordienst­
zeiten und für zugerechnete Zeiten (§ 7 Abs. 1 
Z. 4) gilt der Satz 2 v. H. 

(4) Sind bei einem Bundestheaterbediensteten 
verschiedene Hundertsätze anzuwenden, so ist 
die Summe der verbleibenden Jahresbruchteile 
unter Bedachtnahme auf § 7 Abs. 7 wie die 
letzte anrechenbare Dienstzeit zu behandeln. 

(5) Der Ruhegenuß darf die Ruhegenußbe­
messungsgrundlage und den letzten vollen 
Dienstbezug, verringert um den Pensionsbei­
trag, nicht übersteigen. 

§ 6 a. (1) Einem Bundestheaterbediensteten, 
der Anspruch auf Ruhegenuß hat, gebührt eine 
Nebengebührenzulage. Bundesthea terbedienste­
ten, die gegen Auftrittshonorar verpflichtet 
oder bei denen Nebengebühren vertraglich aus­
geschlossen waren, gebührt keine Nebengebüh­
renzulage zum Ruhegenuß. Ihren Hinterbliebe­
nen und Angehörigen gebührt keine Nebenge­
bührenzulage zum Versorgungsgenuß. 

(2) Anspruchsbegründende Nebengebühren 
sind die den Bundestheaterbediensteten zukom­
menden Nebengebühren für Mehrdienstleistun-
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§ 7. (4) Den Solosängern, den Bläsern eines 
Opernorchesters, den ersten Bläsern der Bühnen­
musik und des Burgtheaterorchesters sowie den 
weiblichen Ballettmitgliedern . ist jedes volle in die­
ser Verwendung zurückgelegte anrechenbare 
Dienstjahr (Abs. 1 Z. 1) als eine Dienstzeit von 
15 Monaten zu rechnen. Wird ein männliches 
Ballettmitglied, das noch nicht 30 für die Be­
messung des Ruhegenusses anrechenbare Dienst­
jahre aufweist, wegen Dienstunfähigkeit in den 
Ruhestand versetzt oder stirbt es, so gebührt 
zum Ruhe(Versorgungs)genuß ,eine Zulage im 
Ausmaß des Unterschiedsbetrages zwischen dem 
Ruhe(Versorgungs)genuß und dem Ruhe(Versor-
gungs)genuß, der anfallen würde, wenn die 
Dienstzeit als Ballettmitglied nach den Bestim-
mungen des ersten Satzes und des § 6 Abs. 2 
lit. b angerechnet worden wäre. § 3 des Ruhe-
genußvordienstzeitengesetzes 1956 findet auf 
diese Bundestheaterbediensteten nicht Anwen-
dung. 

gen (in zeitlicher oder mengenmäßiger Hin­
sicht), für Erschwernisse oder für Gefährdungen. 

(3) Die im Durchschnitt gebührenden an­
spruchsbegründenden Nebengebühren sind in 
einem Nebengebührendurchschnittssatz zusam­
mengefaßt, der 8,3 v. H. des ruhegenußfähigen 
Monatsbezuges, höchstens jedoch 892 S beträgt. 

(4) Die Bemessungsgrundlage für die Neben­
gebührenzulage zum Ruhegenuß beträgt 
80 v. H. des dem ruhegenußfähigen Monats­
bezug entsprechenden Nebengebührendurch­
schnittssatzes. 

(5) Die Höhe der Nebengebührenzulage Zum 
Ruhegenuß ergibt sich aus der Multiplikation 
der Bemessungsgrundlage nach Abs. 4 mit dem 
der Ruhegenußbemessung zugrunde liegenden 
Hundertsatz. 

(6) Die Nebengebührenzulage zum Versor­
gungsgenuß beträgt für die Witwe 60 v. H., für 
eine Halbwaise 12 v. H. und für eine Vollwaise 
30 v. H. der Nebengebührenzulage zum Ruhe­
genuß. 

(7) Der im Abs. 3 angeführte Höchstbetrag 
ändert sich jeweils um den Hundertsatz, um 
den sich bei den Beamten des Dienststandes der 
Allgemeinen Verwaltung der Gehalt der Ge­
haltsstufe 2 der Dienstklasse V zuzüglich einer 
allfälligen Teuerungszulage ändert. 

§ 7. (4) Bei den ausschließlich gegen Auftritts­
honorar verpflichteten Solosängern und Schau~ 
spielern ist, sofern sie in einem Spieljahr tat­
sächlich mindestens 42 Auftritte geleistet oder 
Honoraransprüche für diese Anzahl von Auf­
tritten erworben haben, bei 42 Auftritten ein 
Zeitraum von acht Monaten für die Bemessung 
des Ruhegenusses anzurechnen; bei Vorliegen 
dieser Voraussetzungen findet Abs. 3 dann An­
wendung, wenn für insgesamt 63 Auftritte Pen­
sionsbeiträge entrichtet werden. 

(5) Ergibt sich nach der Zusammenrechnung (5) Werden von den im Abs. 4 genannten 
der !!;esamten anrechenbaren Dienstzeit (Abs. 1 Personen in einem Spieljahr weniger als 42 Auf-
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his 4) ,ein Jahresbruchteil von mehr als sechs 
Monaten, so wird er als ein volles Jahr gerech­
net, ein Jahresbruchteil bis zu sechs Monaten 
bleibt unberiicXsichtigt. 

§ 8. (1) Für die Anrechnung von Ruhegenuß­
vordienstzeiten der Bundestheaterbediensteten 
sind die jewei}s für die Bundesbeamten geltenden 
bundesgesetzlichen Vorschriften sinngemäß anzu­
wenden. Der Berechnung des besonderen Pen­
sionsbeitrages ist der Dienstbezug zugrunde zu 
legen, der im Zeitpunkt der erstmaligen Auszah­
lung von Bezügen nach Eintritt in ein Dienst­
verhältnis, auf das dieses Bundesgesetz oder die 
Bundestheaterpensionsverordnung, BGBl. Nr. 440/ 
1922, in der Fassung der Verordnung BGBl. 
Nr. 84/1926 Anwendung findet oder fand, ver­
einbart war, höchstens jedoch der Betrag von 
10500 S. § 5 Abs. 7 findet Anwendung. 

tritte' geleistet oder erwachsen Honoraran­
sprüche für weniger als 42 Auftritte, so wird 
für jeden geleisteten Auftritt oder erworbenen 
Honoraranspruchein Zeitraum von 5,7 Tagen 
für die Bemessung des Ruhegenusses angerech­
net. Das gleiche gilt für die über die Anzahl 
von 42 hinaus geleisteten Auftritte oder er­
worbenen Honoraransprüche mit der Maß­
gabe, daß für die Bemessung des Ruhegenusses 
in einem Spieljahr nicht mehr als ein Jahr 
anzurechnen ist. Bei der abschließenden Berech­
nung der anrechenbaren Dienstzeit je Spieljahr 
werden Bruchteile eines Tages, wenn sie minde­
stens 0,5 betragen, als voller Tag gerechnet, 
andernfalls bleiben sie unberücXsichtigt. 

(6) Wird ein ausschließlich gegen Auftritts­
honorar verpflichteter Solosänger oder Schau­
spieler während eines Spieljahres innerhalb 
einer bestimmten, nach Tagen, Wochen, Mona­
ten oder sonstigen Kalenderzeiträumen bemes­
senen Tätigkeitsdauer verpflichtet, findet Abs. 5 
mit der Maßgabe Anwendung, daß kein länge­
rer Zeitraum, als dieser Tätigkeitsdauer ent­
spricht, für die Ruhegenußbemessung anzurech­
nen ist. Werden nach dem Ende dieser vertrag­
lichen Tätigkeitsdauer garantierte oder zusätz­
lich v,ereinbarte Auftritte geleistet, entfällt für 
diese Auftritte die Beschränkung der Anrechen­
barkeit auf den ursprünglich vereinbarten Zeit­
raum der Tätigkeitsdauer. 

(7) Die für die Bemessung des Ruhegenusses 
anrechenhare Gesamtdienstzeit ist in vollen 
Jahren auszudrücXen. Hiebei werden Bruchteile 
eines Jahres, wenn sie mindestens sechs Monate 
betragen, als ein volles Jahr gerechnet, andern­
falls bleiben sie unberücXsichtigt. 

§ 8. (1) Für die Anrechnung von Ruhege­
nußvordienstzeiten der Bundestheaterbedienste­
ten sind die jeweils für Bundesbeamte geltenden 
bundesgesetzlichen Vorschriften sinngemäß an­
zuwenden. Hiebei gilt die Zeit eines abge­
schlossenen einschlägigen Studiums an einer 
Kunsthochschule oder staatlichen Kunstakade­
mie als Studienzeit im Sinne des § 53 Abs. 2 
lit. i des Pensionsgesetzes 1965, BGBl. Nr. 340. 
Der Berechnung des besonderen Pensionsbeitra­
ges ist der Dienstbezug zugrunde zu legen, der 
im Zeitpunkt der erstmaligen Auszahlung von 
Bezügen nach Eintritt in ein Dienstverhältnis, 
auf das dieses Bundesgesetz oder die Bundes­
theaterpensionsverordnung, BGBl. Nr. 440/ 
1922, in der Fassung der Verordnung BGBl. 
Nr. 84/1926 Anwendung findet oder fand, ver­
einbart war, höchstens jedoch der sich aus § 5 
Abs. 2 ergebende Betrag. 
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§ 9. (1) Stirbt ein Bundestheaterbediensteter, 
auf dessen Dienstverhältnis die Bestimmungen 
dieses Bundesgesetzes Anwendung fanden, so wird 
nach Maßgabe der für Bundesbeamte jeweils gel­
tenden bundesgesetzlichen Vorschriften ein Tod­
fallsbeitrag gewährt. 

(2) In den FäHen, in denen nach Abs. 1 ei'n 
Anspruch auf Todfallsbeitrag besteht, beträgt 
dieser nach einem im Dienststand verstorbenen 
Bundestheaterbediensteten das Dreifache des 
letzten Dienstbezuges, der gemäß § 5 Abs. 2 
oder 5 der Ruhegenußbemessung zugrunde zu 
1egen gewesen wäre, und nach einem im Ruhe­
stand verstorbenen Bundestheaterbediensteten 
das Dr·eifache des im Monat des Ablebens zu­
stehenden Ruheg,enusses ohne Familienzulagen, 
jedoch zuzüglich aller zum Ruhegenuß allenfalls 
gebührenden Teuerungszulagen. In den Fällen, 
in denen ein Anspruch nicht besteht, kann der 
Todfallsbeitrag nach Maßgabe der für die Bundes­
beamben je~eils geltenden bundesgesetzlichen 
Vorschriften ganz oder zum Teil gewährt wer­
den. 

(3) Der Todfallsbeitrag darf das Dreifache des 
jeweils geltenden höchsten Bezugsansatzes (ein­
schließlich der Dienstalterszula~en) eines Mit­
gliedes des Orchesters der Staatsoper nicht über­
steigen. 

§ 10. (1) Bundestheaterbedienstete des Dienst­
standes, auf die dieses Bundesgesetz Anwendung 
findet, haben von ihren Dienstbezügen (§ 5 
Abs. 2 und 5) und von den Sonderzahlungen 
Pensionsbeiträge im Ausmaß der nachstehenden 
Hundertsätze zu entrichten. Die Pensionsbeiträge 
sind, sofern nicht Abs. 6 Anwendung findet, von 
den Dienstbezügen und Sonderzahlungen einzu­
behalten. 

(2) Der Pensionsbeitrag beträgt, soweit nicht 
Abs.3 Anwendung findet, für Bundestheaterbe­
dienstete, wenn sie im Falle der Ruhestandsver­
setzung von Amts wegen 

§ 9. (1) Die für Bundesbeamte jeweils gelten­
den bundesgesetzlichen Vorschriften über den 
Todesfallbeitrag, den Bestattungskostenbeitrag 
und den Pflegekostenbeitrag sind mit der 
Maßgabe sinngemäß anzuwenden, daß- das Aus­
maß des Todesfallbeitrages das Dreifache des 
jeweils geltenden Höchstausmaßes der Ruhe­
genußermittlungsgrundlage nach § 5 Abs. 2 
nicht übersteigen darf. 

(2) Bei Bundestheaterbediensteten, die aus­
schließlich gegen Auftrittshonorar verpflichtet 
sind, bildet ein Zwölf tel der für das laufende 

-Vertragsjahr vereinbarten Gesamtsumme der 
Auftrittshonorare die Bemessungsgrundlage für 
den Todesfallbeitrag. Das in Abs. 1 genannte 
Höchstausmaß darf jedoch nicht überschritten 
werden. 

(3) Entfällt. 

§ 10. (1) Bundestheaterbedienstete des Dienst­
standes, auf die dieses Bundesgesetz An­
wendung findet, haben von ihren Dienstbezü­
gen (§ 5 Abs. 2), von den Sonderzahlungen und 
vom Nebengebührendurchschnittssatz Pensions­
beiträge im Ausmaß der nachstehenden Hun­
dertsätze zu entrichten. 

(2) Der Pensionsbeitrag beträgt für 

a) Ballettmitglieder, Bläser und Solosänger 
6,25 v. H., 

b) die sonstigen Bundestheaterbedieristeten 
5 v. H. a) den Anspruch auf Ruhegenuß im Ausmaß 

der vollen Ruhegenußbemessungsgrund­
lage nach 40 Dienstjahren erreichen, 5 v. H., des Dienstbezuges, der Sonderzahlungen und, 

sofern § 6 a Anwendung findet, des N ebenge-
b) diesen Anspruch nach 35 Dienstjahren er- bührendurchschnittssatzes. 

reichen, 5,5 v. H., 

c) diesen Anspruch nach 30 oder 28 Dienst­
jahren erreichen, 6,3 v. H. 

des Dienstbezuges. 
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(3) Für Bundestheaterbedienstete, die nach 
Einzelvertrag besoldet werden und deren Dienst­
bezug dem jeweils gleItenden höchsten Bezugs­
ansatz (einschließlich der Dienstalterszulagen) 
eines Mit-gliedes des Orchesters der Staatsoper 
überschreitet, beträgt der Pensionsbeitrag . bei 
einem Dienstbezug bis 7 200 S monatlich 7,5 v. H. 
des Dienstbezuges. Für BundestheaJjerbedienstete, 
deren Dienstbezug 7 200 S monatlich überschrei­
tet oder die ausschließlich mit Auftrittshonorar 
entlohnt werden, beträgt der Pensionsbeitrag 
8,5 v. H. des Dienstbezuges. Er wird höchstens 
von einem Betrag von monatlich 10500 S be­
rechnet; § 5 Abs. 7 findet Anwendung. 

(4) Der P,ensionsbeitrag beträgt unabhängig 
von den Bestimmungen der Abs. 2 und 35 v. H., 
wenn der Bundestheaterbedienstete das 
60. Lebensjahr voHendet und im Falle der Ver­
setzung in den Ruhestand von Amts wegen den 
Anspruch auf Ruhegenuß im Ausmaß der vollen 
Ruhegenußbemessungsgrundlage erlangt hätte, 
von dem auf das Zusammentreffen dieser beiden 
Voraussetzungen folgenden Monatsersten, wenn 
dieses Zusammentreffen jedoch an einem Monats­
ersten eintritt, von diesem an. 

(5) Die Pensionsbeiträge sind monatlich fällig. 
Stand ein Bundestheaterbediensteter des künst­
lerischen P,ersonals in einem Spieljahr den Bun­
destheatern auf Grund .einer vertraglichen Ver­
pflichtung nicht mindestens aCht Monate zur 
Dienstleistung zur V:erfügung, so hat er Pensions­

,beiträge nur für jene Monate zu entrichten, die 
für die Ruhegenußbemessung anrechenbar sind. 

(6) Pensionsbeiträge, die gemäß § 7 Abs. 3 für 
Zeiträume entrichtet werden, in denen der Bun­
destheaterbedienstete den Bundestheatern zur 
Dienstleistung nicht zur Verfügung stand, sind 
spätestens bis zum Ende des folgenden Spiel­
jahres zu entrichten. Wenn die Pensionsbeiträge 
nicht bis zu diesem Zeitpunkt bei der Bundes­
theaterverwaltung eingezahlt werden, so unter­
bleibt die Anwendung der Bestimmung des § 7 
Abs.3. 

§ 12. (1) Empfängern von Ruhegenüssen gebüh­
ren die gleichen Familienzulagen wie den Bundes­
theaterbediensteten des Dienststandes der glei­
chen Verwendungsgruppe. 

(2) Witwen nach Bundestheaterbediensteten, 
die einen Versorgungsgenuß nach den Bestim-

(3) Der Pensionsbeitrag beträgt für Bundes­
theaterbedienstete mit Auftrittshonorar 

a) in den Fällen des Abs. 2 lit. a 1,4 v. H. 

und 

b) in den Fällen des Abs. 2 lit. b 1,1 v. H. 

des sich nach § 5 Abs. 6 und 7 ergebenden Be­
trages für je 5,7 Tage der gemäß § 7 Abs. 4 
bis 6 in einem Spieljahr für die Bemessung des 
Ruhegenusses angerechneten Dienstzeit. 

(4) Die Pensionsbeiträge sind monatlich 
fällig, bei gegen Auftrittshonorar verpflichteten 
Bundestheaterbediensteten bei Auszahlung ihres 
Auftrittshonorars. Die Pensionsbeiträge . sind, 
sofern nicht Abs. 5 Anwendung findet, von den 
Dienstbezügen und Sonderzahlungen einzube­
halten. Stand ein Bundestheaterbediensteter des 
künstlerischen Personals in einem Spieljahr den 
Bundestheatern auf Grund einer vertraglichen 
Verpflichtung nicht mindestens acht Monate 
oder bei Verpflichtung gegen Auftrittshonorar 
nicht mindestens für 42 Auftritte· zur Dienst­
leistung zur Verfügung, so hat er Pensionsbei­
träge nur für jene Monate oder Auftritte zu 
entrichten, die für die Ruhegenußbemessung 
anrechenbar sind. 

(5) Pensionsbeiträge, die gemäß § 7 Abs. '3 
auf Zeiträume entfallen, in denen der Bundes­
theaterbedienstete den Bundestheatern zur 
Dienstleistung nicht zur Verfügung stand, sind 
spätestens bis zum Ende des folgenden Spiel­
jahres zu entrichten. Wenn die Pensionsbeiträge 
nicht bis zu diesem Zeitpunkt entrichtet wer­
den, so unterbleibt die Anwendung der Be­
stimmung des § 7 Ahs. 3. 

(6) Entfällt. 

§ 12. Entfällt. 
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mungen dieses Bundesgesetzes bez1ehen, gebühren 
für Kinder die gleichen Kinderzulagen, die der 
Bundestheaterbedienstete für ~ie ,erhalten würde. 

§ 14. Die für die Bundesbeamten des Ruhestan­
des und ihre Hinterbliebenen geltenden bundesge­
setzlichen Vorschriften über das Ruhen von Ruhe­
(Versorgungs)genüssen sind sinngemäß anzuwen­
den. Die Ruhensbestimmungen finden auf Emp­
fänger von Ruhe(Versorgungs)genüssen nach 
diesem Bundesgesetz keine Anwendung, wenn 
sie vorübergehend als Abendaushelfer, im Publi­
kumsdienst, als Statisten oder Orchestersubsti­
tuten in den Bundestheatern verwendet werden, 
ferner wenn sie an der Akademie der bildenden 
Künste oder den staatlimen Kunstakademien als 
Vertragslehrer oder Lehrbeauftragte besmäftigt 
sind. Weitere Ausnahmen von den Ruhensbe­
stimmungen kann das Bundesministerium für 
Unterricht im Einvernehmen mit dem Bundes­
ministerium für Finanzen bewilligen, wenn, Emp­
fänger von Ruhe(Versorgungs)genüssen nach 
diesem Bundesgesetz in den Bundestheatern 
wiederverwendet werden und diese Wiederver­
wendung für die reibungslose Aufrechterhaltung 
des Betriebes der Bundestheater erforderlim ist. 

§ 15. (1) Jeder Bundestheaterbedienstete (Hin­
terbliebene) ist verpflichtet, die für die Bemessung 
des Ruhe(Versorgungs)genusses erforderlichen 
Unterlagen auf Verlangen beizubringen. Kommt 
er dieser Verpflichtung nicht nach, so unterbleibt 
die Bemessung des Ruhe(Versorgungs)genusses 
sowie die Flüssigmachung von Vorschüssen, bis 
der Bundestheaterbedienstete (Hinterbliebene) 
diese Verpfli,chtung erfüllt hat. Die Versetzung 
in den Ruhestand wird dadurch nicht berührt. 

(2) Bundestheaterbedienstete (Hinterbliebene), 
die bereits im Genusse irgendwelcher Dienstpe­
züge, Ruhe(Versorgungs)genüsse, Renten und 
dergleichen stehen oder in Hinkunft in einen 
solchen Genuß treten, haben dies sowie jede Än­
derung, die für die Bemessung der Ruhe(Versor­
gungs)genüsse von Bedeutung ist, unverzüglich 
dem Zentralbesoldungsamt anzuzeigen. über­
genüsse, die zufolge Unterlassung dieser Anzeige 
entstehen, .sind jedenfalls hereinzubringen. 

(3) Alle Empfänger von Ruhe(Versorgungs)­
genüssen sind überdies verpflichtet, dem Zen­
tralbesoldungsamt jede Änderung ihres Wohn­
ortes, ihrer Staatsbürgerschaft und ihres Fami-

§ 14. Entfällt. 

§ 15. (1) Jeder Bundestheaterbedienstete 
(Hinterbliebene) ist verpflimtet, die für. die Be­
messung des Ruhe(V ersorgungs )genusses erfor­
derlichen Unterlagen auf Verlangen beizubrin­
gen. Kommt er dieser Verpflichtung nicht nach, 
so unterbleibt die Bemessung des Ruhe(Versor­
gungs)genusses sowie die Flüssigmachung von 
Vorsmüssen, bis der Bundestheaterbedienstete 
(Hinterbliebene) diese Verpflimtung erfüllt hat. 
Die Versetzung in den Ruhestand wird dadurch 
nicht berührt. Wenn der Ansprum auf Ruhe­
(Versorgungs)genuß dem Grunde nach gegeben 
ist, können in besonderen Notfällen Vorschüsse 
ausgezahlt werden~ 

(2) Der Anspruchsberechtigte . ist verpflichtet, 
jede Veränderung in den Voraussetzungen, die 
den Verlust oder die Minderung seines An­
spruches oder das Ruhender Leistung begrün­
det, insbesondere jede Änderung seiner Staats­
bürgersmaft, seines Wohnortes oder seines Fa­
milienstandes, binnen einem Monat der pen­
sionsanweisenden Stelle zu melden. 

(3) Der Empfänger einer Ergänzungszulage 
hat innerhalb der im Abs. 2 genannten Frist 
jede Änderung seines Gesamteinkommens der 
pensionsanweisenden Stelle zu melden. 
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lienstandes binnen einem Monat nach Eintritt 
der Änderung zu melden. 

§ 16. (1) Wurden .einem Bundestheaterbedien­
steten für die Bemessung des Ruhegenusses 
Dienstzeiten angerechnet, für die dem Bund der 
Anspruch auf Rentenüberweisung gemäß § 6 

, des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 177/1948 zusteht, 
ist der Bundestheaterbedienstete verpflichtet, den 
Rentenanspruch beim zuständigen Pensionsver­
sic11erungsträger rechtzeitig geltend zu machen; 
der Bundestheaterbedienstete ist hiezu anläßlich 
der Versetzung oder des übertrittes in den Ruhe­
stand vom Dienstgeber schriftlich aufzufordern. 
Macht der Bundestheaterbedienstete trotz Auffor­
derung seine pensionsversicherungsrechtlichen An­
sprüche nicht rechtzeitig geltend, so wird er für 
die Zeit, während der eine Rentenüberweisung in 
der gebührenden Höhe nicht stattfindet, so be­
handelt, als wären diese Dienstzeiten für die Be­
messung des Ruhegenusses nicht angerechnet wor­
den. 

(2) Für Empfänger von Versorgungsgenüssen 
gilt Abs. 1 entsprechend. 

§ 18. (1) Scheidet ein Bundestheaterbediensteter 
aus dem Dienstverhältnis aus, ohne daß ein An­
spruch auf einen laufenden Ruhe(Versorgungs)ge­
nuß erwachsen ist, s'o hat der Dienstgeber keinen 
überweisungsbetrag nach § 311 des Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetzes, BGBl. Nr. 189/1955, 
zu leisten, wenn die Anwartschaft auf einen 
Ruhe(Versorgungs)genuß gewahrt bleibt (§ 4 
Abs. 1). Der Dienstgeber hat binnen 18 Monaten 
nach Feststellung des Verlustes der Anwartschaft 
den Pensionsversicherungsträger, der aus dem die 
Anwartschaft begründenden Dienstverhältnis zu­
letzt zuständig gewesen wäre, einen überwei­
sungsbetrag in der Höhe zu leisten, in der der 
überweisungsbetrag zu leisten gewesen wäre, 
wenn der Dienstnehmer aus dem pensionsversi­
cherungsfreien Dienstverhältnis ohne Wahrung 
der Anwartschaft auf einen laufenden Ruhe­
(Versorgungs )genuß ausgeschieden wäre. 

(2) Bereits aufgehoben durch § 170 Z. 8 des 
Bundesgesetzes über die Kranken- und Unfall­
versicherung öffentlich Bediensteter (Beamten­
Kranken- und Unfallversicherungsgesetz . 
B-KUVG), BGBl. Nr. 200/1967. 

(4) übergenüsse, die zufolge der Unterlas­
sung einer Meldung gemäß Abs. 2 oder 3 ent­
stehen, sind hereinzubringen. 

§ 16. Entfällt. 

Nunmehr § 4 Abs. 4 in der Fassung der No­
velle. 
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